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M »I. Samstaff Sen 13 März

Aîonnementspreiê.
Bei allen Postbureauz
franco durch die ganze

Schweiz.-
Halbjährl.- Fr. 2. 90.
Vierteljahr!. Fr.!.65.
In Solothurn bei

der Expedition:
Halbjährl. Fr. 2. 50.
Vierteijährl. Fr. l.25.

Schweizerische

turclien-Zcituna.
HerîtusgeZeben von einer àtllvIMen GeMMmjst.

EinrückungSgcbühr,

!0 Cts. die Petitzeile,
bei Wiederholung

7 Cts.

Erscheint jeden
S a in st a g

in acht ooer zehn
Quartseiten.

Briefe U.Gelder francs

Eine Bitte an die bischöflichen

Ordinariate.
Korrespondenz.)

Fast so oft mir das Direktorium
Kssiloense zu Gesicht kommt, steigt in
mir ein frommer Wunsch auf. Dasselbe

zeichnet sich von allen andern in der

Schweiz aus, nicht bloß durch gefällige
Ausstattung und schönen Druck, sondern

auch durch den Schematismus des Bis-
thums Basel. Das war ein ganz gu-
ter Gedanke, den die andern Direktorien
der Schweiz »och nicht zur Aussührung
gebracht. Und doch wäre er gewiß allen

Geistlichen nicht bloß höchst willkommen

und angenehm, sondern auch sehr leicht

ausführbar und überaus wünschbar. Noch

mehr.

Dieser schöne Schematismus hat in
mir den Wunsch nach einem Schema»

tis m u s der g es a m mt en G e i st l i ch-

keit in der Schweiz wachgerufen in

Verbindung mit dem Direktorium. Bis-
her wurden bereits mehrere Versuche ge-

macht, aber sie gelangen auf die Dauer

nicht. So wurde von Gebr. Benzigcr
in Einsiedcl» ein solcher für die Geist-

lichkeit der ganzen Schweiz herausgc-

geben, aber nur auf zwei Jahre. Warum?
Weil derselbe extra angeschafft werden

mußte. Käme aber das Verzeichniß der

schweizerische» Geistlichkeit als Anhang

zum Direktorium, dann würde dasselbe

jedem, ich sage jedem Geistlichen höchst

lieb und angenehm sein; denn jeder

Geistliche hat nicht bloß in seinem, son-

der» auch in den andern Bisthümern
des Vaterlandes liebe Freunde und Be-
kannte und vernimmt gerne etwas von
ihnen.

Aus diesem Grunde geben denn auch

die französischen Direktorien .dieses so

wünschbare Verzeichn iß, so z. B. das für
das Bisthum Straßburg, das doch größer

ist, als alle unsere Brsthümer zusammen.

Noch schöner und interessanter ist das

amerikanische Direktorium. Dasselbe

gibt das Verzeichniß aller Geistlichen,

Bildungsnnstalte», Freischulen, Armen-

asyle, und zwar nicht bloß für die Ver-
einigten Staaien, sondern auch für Eng-
lisch Amerika oder Canada; dazu noch

eine große 'Zahl von Inseraten, so daß

ein dicker Band wird, der jedoch, trotz
dem prächtigen Papier und Druck, nur
1 Fr. 25 Ct. kostet.

Ein ebenso schönes und willkommenes

Direktorium ließe sich auch für die ge-

sammte Schweiz erstellen und zwar ohne

erhebliche Kosten. Dazu würde vor Allem
«ein gleiches Format für alle Direktorien
erfordert. Dann braucht es nur das

Allernolhwendigste zu bieten mit Abkür-

zungen und möglichster Benutzung des

Raumes, gerade wie das Straßburger
Direktorium, in welchem doch 725 Pfar-
reien und viele Anstalten mit der großen

Zahl von Geistlichen in sehr kleinem

Raume verzeichnet sind. Es ist eben zum

Satze nur eine ziemliche Masse kleiner

verschiedener Schriften nothwendig,
deren Satz immerfort stehen bliebe und

jährlich nur einige Veränderungen er-

forderte. Beim Druck, der nicht mit so

großen Küste» verbunden ist, könnte jedes

Ordinariat die ihm nothwendige Zahl
von Exemplaren beziehe» und dieselben

seinem Direktorium beiheften lassen.

Damit würde gewiß einem allge-

meinen Wunsche entsprochen und cim

wcnn auch untergeordnetes Mittel zur

äußer,> Darstellung der Einheit und Zu-
samipengehörigkeit des schweizerischen Kle-

rus ergriffen und angewendet. Wollem

sich übrigens darüber noch andere Stim-
men aussprechen I

Möge dieser Wunsch zur That nrerden

— auf daS Jahr 1870 ein sehr liebes

Geschenk!

Die HaMviffer nnd Nichtwiffer
in Neligionssachen.

(Auszug aus dem Fastenmanvat des Hochwst.

Bisckwfs von Sitten.)

Das Halbwissen ist, wie der
Rame es andeutet, eine Masse unzusam-
menhängender verworrener Begriffe, die

man nicht selten bei gewissen Menschen

antrifft, die nur eine oberflächliche und

unvollständige wissenschaftliche Bildung er-
halten haben. Sie haben alle Lehrfächer

obenhin berührt, ohne einem einzigen auf
den Grund zu gehen; indem sie nach

Allwissenheit strebten, haben sie es nur
zum Halbwissen gebracht. Daher besteht

ihre gauze Gelehrtheit aus einigen Bruch-
stücken, die sie hie und da aus Wörter-
büchcrn, Sammelwerken oder Zeitschriften
zusammengeklaubt haben, theils au? einem

metaphysischen Worikram, deren genaue
Bedeutung sie gewöhnlich nicht verstehen,

theils aus einigen abgedroschene» Schlag-
Wörtern, die sie auswendig gelernt haben
und bei jeder Gelegenheit an Manu zu

bringen suchen. Wir könnten ohne wei-
ters bemerken, wie nachtheilig eine solche

Anmaßung oft dem Fortschritte der wah-
ren Wissenschaft sei, welche an Tiefe vcr-
liert, was sie an Ausdehnung gewinnen

mag. Der Mann, der Alles zu wissen

strebt, ist gewöhnlich bloß ein Halbge-
lehricr. An ihm erwahrt sich das latei-
msche Sprichwort: Kluribus intentus
minor lit nä sinAnIn seimus: Wer zu
viel unternimmt, bringt nichts Gutes zu
Stande. Ein mit gar vielen Gegenstän-
den überladener Verstand wird schwach

und abgestumpft, gleich wie ein Nebzweiz,
welcher nicht gehörig geschnitten wird,
seinen ganzen Saft nutzlos verbraucht
und sich mit leerem Laube schmückt, aber

^ ohne Früchte zu trage». Das sind die



gewöhnlichen Ergebnisse des Halbwissens.
Besonders ist es aber vom religiösen
Standpunkte aus betrachtet bejammerns-
werth; und wir können bei den meisten

halbgelehrten einen Hang zum Unglauben
wahrnehmen. Aufgeblasen von dem we-

nigen Wissen, sind sie zu stolz, um sich

mit bl-ndem Gehorsame den Lehren der

Kiiche zu unterwerfen. Zudem sind sie

ganz von Vorurtheilen und einseitigen
Ansichten befangen. Von ihren Lektür»n

ohne Wahl und ohne Ordnung sind ihnen

nur Dunst und Zweisel zurückgeblieben.
All die gemeinen und verbrauchten Ein-
würfe gegen unsere heilige Religion, ih-
ren Gottesdienst und ihre Diener, sind

ihnen geläufig; dagegen geben sie sich gar
keine Mühe, verschmähen es vielmehr,
ernsthafte und gediegene Werke zu lesen,

welche auf eine schlagende Weise die ka

tholische Wahrheit begründen. Sie bor-
chen lieber den Reden der Sophisten zu,
als den Beweisen der Theologen. Es ist

allerdings viel leichter, einen Einwurf
zu verstehen, als lhn zu lösen; es braucht

weniger Wissenschaft zum Läugnen, als

zum Beweisen, weniger zum Angreifen
als zum Vertheidigen, weniger zum Nie-
derreißen als zum Aufbauen. Bacon sagt

dicsfalls: oberflächlich aufgefaßt, kann die

Philosophie wohl gewisse Geister zur
Gottesläugnung führen, aber gründlich
aufgefaßt, führt sie zur Religion zurück.

„So gefährlich dieses Halbwissen auch

sein mag, so stehen doch die Uebel, die
es nach sich zieht, in keinem Vergleiche
mit den viel traurigern Folgen der Un-
wis sen heit. Es mag vielleicht auf-
fallend erscheinen, daß wir die Uuwissen-
heit unter die Ursachen der Glaubens-
losigkeil zähle».— Wie, werden die Un-
gläubigen sagen, beruht nicht gerade der

Glaube auf der Unwissenheit? Verwirft
er nicht alle Wissenschaft und Aufklä-
rung? Ist nicht sein Name schon gleich-
lautend mit Verdummung O wie
kennen loch diejenigen uuserc Religion
schlecht, welche es wagen, sie so zu lä-
stern; sie wissen also nicht, daß unser

Gott in der hl. Schrift sich den Gott
der Wissenschaft nennt. Doris scienà-
rum Dominus est. I. II. 3. Sie
haben also vergessen, daß Jesus Christus
das wahre Licht, welches jeglichen Men-
schen, der in diese Welt kommt, erleuch-

tet, Joh. ll), selbst gesagt hat: „Wer
mir nachfolget, wandelt nicht in Finster
Nissen." Joh. Vlll. 12. Treu dem Geiste

ihres göttlichen Stifters, ist die Kirche

fort und fort die Freundin und Beschü-

tzerin der wahren Civilisation gewesen:

Ips» verm oivilitatis ooutinenter luit
patron» et »Itri,, wie der erlauchte

Pius IX. in seiner Ansprache vom
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18. März 1881 sagte. Weit entfernt,
die Wissenschaften zu verdammen, hat sie

dieselben stetsfort beschicht und ermuthigl;
sie hat ihren freien Ausschwung befördert.
Sie ist es, welche in den finster» Jahr-
Hunderten der Barbarei uns die Schätze
des klassischen Altertbums gerettet hat.
Ihr verdanken wir das Wiedererwachen
der Künste und Wissenschaften, welches mit
Recht das Zeilalter der Wiedergeburt ge-
nannt wird. O Ihr, die ihr den Geist
des Katholizismus mißkennt, gehet nach

Rom, und dort beim Anblicke so vieler
Kunstwerke jeder Art, so vieler Denkmä-
ler der Großherzigkeit der Päpste, werdet

ihr eine höhere Achtung gegen unsere hl.
Religion gewinnen.

„Wenn aber der Glaube in unsern
Tagen abnimmt/so müssen wir es leider
dem Mangel oder der Unzulänglichkeit
des Religionsunterrichtes zuschreiben.

Diese Unwissenheit in den Heilswahrhei-
ten trifft man häusig an, selbst unter den-

jenigen, welche dem schönen Namen Ka-
lholiken noch nicht abgeschworen haben.
Sie mögen sieh gar nicht die Mühe gc-
ben, unsere heil. Religion, die Beweg-
grüiide ihrer Glaubwürdigkeit, ihre Glau-
bens- und Sittenlehre, ihren Gottesdienst
gründlich kennen zu lernen. Sie haben
über alle Punkte nur unbestimmte, irrige
Begriffe, varum lassen sie sieh so leicht
irrleiten. Wenn die Kirche in ihrer Ge-

genwart angegriffen wird, so haben sie

den Muth nicht, sie zu vertheidigen: ihr
Glaube wankt beim ersten Einwürfe, den

sie hören.

„Die Unwissenheit in Religionssaehen
erzengt auch due Gleichgültigkeit, und vor
dieser Plage möchte» wir euch, theuere

Bislhumsangehörige, besonders warnen.
Darum richten wir zuerst an euch, o Vä-
ler und Mütter, die Mahnung, daß ihr
es euch angelegen sein lasset, den werth,
vollen Schatz der christlichen Wahrheiten
im Schvoße euerer Familien unangetastet

zu bewahren. Ihr seid die ersten Lehrer,
die natürlichen Erzieher euerer Kinder.
Enheilet oder verschafft ihnen einen gc-
viegenen Religionsunlerriehl; schicket sie

regelmäßig in die Schule und Christen-
lehre. Wachet sorgfältig über ihre lln
schuld, damit sie ja kein unvorsichiiges
Wort, kein schlechtes Beispiel die koslba-

reu Früchte des göttlichen Unterrichts in
ihren Seelen zerstöre. — Und ihr, Die-
ner des Altares, theuere und ergebene

Mitarbeiter, wir zählen ganz zuversichtlich
daraus, daß euer Seeleneiscr, anstatt zu
erkalte», in unsern schwierigen Zeitläus-
ten immer mehr und mehr zunehmen
werde. Das Predigtamt ist, ivie ihr
wohl wißt, eine der wichtigste» Hirten-
pflichten. O! versehet dasselbe stetsfort

mit Würde, im Geiste der evangelischen
Liebe und Sauftmuth; bekämpfet den

Irrthum, aber schonet die Irrenden;
brandmarket das Laster, aber bedauert die

Fehlenden. Lasset es nicht genug sein,
enere Schäflein bloß von der Kanzel
herab zu urterwcisen, sondern nehnu't euch

ganz besonders des Jugendunterrichtes
an; lasset euch herab zu den Kleinen und
Einfältigen. Möge es euch gelingen,
durch die Gediegenheit und Salbung euc-

rer Reden die größtmögliche Anzahl der
euch anvertrauten Seelen zur Erkenntniß
und Liebe des göttliche» Lehrers, Jesus
Christus, zurückzuführen!.... Und ihr
endlich, theuere Kinder alle, wessen Stan-
des lind Naiiges und Allers ihr immer
seid, kommet mit mehr Emsigkeit als bis-
her und höret Gottes Wort; nehmet es

aufmerksam, gelehrig und ehrfurchtsvoll
an. Nie werdet ihr »> den Religions-
Wahrheiten zu gut unterrichtet sein; und
besonders in unsern Tagen ist es an uns,
der Ermahnung des Apostelfürsten Folge
zu geben: „Haltet euch allzeit
bereit zur Verantwortung
gegen jeden, der von euch R e-

ch e n s ch a s t fordert über e u e re
Hoffnung" I. Petr. 111. 15.

Hölle.

Dritter Satz.
vie hl. Achrift lehrt dir ewige viiiirr tier

Wlcnstniscii.

Derjenige, welcher das wahre Licht ist,

das jeden Menschen erleuchtet; deijenige,
bei dessen Name» Alles im Himmel und

auf Erden und unter der Erde ehr-

furchtsvoll sich beugen soll (Philipp II.)
— der göttliche Gesetzgeber des Menschen-

ges.hlechtes spricht als Herr, als Nichter
und als Gvll, diese furchtbare Wahrheit
selbst zu uns, indem er von dem allge-
meinen Gerichte redet, wo das Loos aller

Menschen entschieden wird (Maith.XXV.):
„Wenn der Menschensohn in seiner ^-err-
„lichkeit komme» wird, umgeben von sei-

„nen Engeln, im Glänze seiner Majestät
„und sich aus den Richierstuhl setzet;

„dann werden alle Völker vor ihm ver-

„sammelt. Er wird die Mensche» von

„einander sondern, wie der Hirt die Böcke

„von den Schafen sondert. Tie Schafe

„wird er zur Rechte» stellen, die Böcke

„zur Linken. Alsdann wird er zu denen,

„welche zu seiner Rechten stehen, sagen:

„Kommet ihr Gebenedeiten meines Vaters,
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„nehmet Besitz von dem Reiche, das euch

„von Anbeginn bereitet ist. Alsdann

„wird er sich zu denen wenden, die zu

«seiner Linken stehen und sage»! Weichet

„von mir, ihr Verdammten, in das ewige

„Feuer, welches dem Teufel und seinen

„Anhängern bereitet ist. Und diese werden

„zur ewigen Strafe, die Gerechten da-

„gegen zum ewigcn^Leben eingehen....
„Der Wurm, welcher die Gottlosen nagt,

„wird nicht sterben; das Feuer, daS sie

„verzehrt, werd nie erlöschen." (Mark. IX.)
Was der göttliche Lehrer hier in sö

schrecklicher Weise ausspricht, das war
von den Propheten schon längst gelehrt
worden. Statt aller andern Stellen wol-
len wir nur anführen, was Job fünf-
zeh» Jahrhnnderte vor Christi Geburt
schon gesprochen (XX, 18, 26, 26):
„Alles, was der Gottlose gethan, muß er

«büßen, und wird gleichwohl nicht vcr-

„tilgt; gleichwie viel isi, was er ange-

„stiftet, also muß er auch leide». Ein

„Feuer frißt ihn, das nicht angezündet wird

„von Menschen. Dieses behält Goit den

„Gottlosen vor, und diesen Antheil wird

„er für seine Werke von dem Herrn cm-

„pfangen " -

Diese Aussprüchc lauten so schrecklich,

daß man dabei zittern sollte, sie sind so

klar und bestimmt, daß sie kuncr Aus-

legung oder Erklärung bedürfen, sie sind

so glaubwürdig, daß sie überzeugen müs-
sen. Auch stimmen sie mit den übrigen
Lehren des Christenthums übcrein und

tragen, wie diese, das gleiche Kenn-
zeichen.

Welches ist nämlich das eigentliche

Kennzeichen der Lehre des Christcnibums?

Dieses, daß alles, was das Christen-

thum lehrt, alles, was es uns zu glau-
bei, vorhält, etwas Unendliches an

sich hat und das Gepräge des Uncndli-
chen an sich trägt. Dies wird viel zu

Zu wenig beachtet, und doch liegt es so

augenfällig vor, wenn man nur die ver
schledcncn Lehren der Religion mit cini-
her Aufmerksamkeit prüft.

Schon in der erste» Grundwahrheit
ber Religion, nämlich in der Menschwer-

b»ng des ewigen Wortes, gibt sich uns
kinc unendliche Weisheit und Barmher-
zigkeit zu erkennen Ein Gott nimmt die

Menschliche Natur an, nm der Gesetzge-

ber, das Vorbild, das Haupt, der Mitt-
ler und Versöhner der Menschen zu wer-

den; er will in seiner Person die

menschliche Natur mit der Gottheit ver-

einigen, um der Urheber des übernatür-

lichen Lebens für die Mensche» z» wer

den. Dies ist gewiß der Beweis einer

unendlichen Weisheit und Barmherzigkeit.

In der Sühne der Sünde auf dem

Kreuzberge erkennen wir eine unendliche

Gerechtigkeit. Ei» Gott, das Opfer
eines Gottes, wird zur Genugthuung für
die Sünden dargebracht, an's Kreuz ge-

schlagen und stirbt, um eine Genugthuung

zu leisten, welche mil der Größe dessen,

der durch die Sünde beleidiget wurde,
in, Verhältniß steht. Hier liegt der Be-
weis einer unendlichen Gerechtigkeit.

In den, Gottesdienst der christlichen

Religion erblicken wir eine unendliche Vor-
trefflichkeit, einen unendlichen Werth, ei»

unendliches, Verdienst, weil AlleS auf die

Verdienste Jesu Christi gegründet ist,

und weil keine Uebung dieses GotteS

diensteS Gottes würdig ist, wenn sie nicht

durch die unendlichen Verdienste Jesu

Christi erhaben, und im Namen und in

Vereinigung mit den nnendlichcn Ver-
dienstcn Jesu Christi verrichtet wird, weil

Alles, was wir in der Religion üben,

seinen wesentlichen Werth aus den Vcr-
diensten Jesu Christi zieht.

In den Belohnungen der Tugend se-

hen wir eine unendliche Güte, Freigebig-
keit und Herrlichkeit; denn die dein Ge-

rechten verheißene Belohnung besteht

darin, daß er in den Schooß Gottes

aufgenommen, und durch die Erkenntniß,

durch die Liebe, durch die Sündenlosig-
keit, durch die Heiligkeit, durch die Glo-
rie und Glückseligkeit Gottes so zu sagen

selbst vergöttlicht, ewig und unendlich

glückselig werden soll.

So würden wir, wenn wir alle Lehren

der christlichen Religion durchgehe» woll-

ten, st> jeder eine unendliche und unbe-

greifliche Unermeßlichkeit' entdecke». Wenir

nun aber alles, was die christliche Reli-

gion uns vorträgt, das Merkmal und

den Charakter des Unendlichen in sich

trägt und mit dem Kennzeichen der Un-

ermeßlichkeit sich ausgestattet findet; ist

dtzun nicht schon von vornherein anzuneh

men, dies werde auch von der Bestrafung

der Sünden auf gleiche Weise gelten?

Wenn uns die christliche Religion einen

Gott bekannt macht, der unendlich in sei-

»er Weisheit, unendlich in seiner Liebe,

unendlich in seinen Gnaden, unendlich in

seinen Belohnungen ist, läßt sich denn

etwas anderes erwarten, als daß sie Gott
auch unendlich in seiner Gerechtigkeit und

in seinem strafenden Ernst uns zeigen

werde?

Indem uns also diese erhabene Reli-
gion das Geheimniß der Menschwerdung
und alle Folgen dieses Geheimnisses

offenbart, lehrt sie uns zugleich einen

Gott anbeten, der aus unendlicher Liebe

Mensch geworden ist und sein Leben für
uns hingegeben hat; sie lehrt uns aber

auch vor einem Gott zittern, dessen Ge-

rcchtigkeit nothwendig eben so unendlich
wie seine Liebe sein muß.

Bewegungen des Protestantismus
in Neuenburg.

zCorresp. aus dem Jura

Ihr geschätztes Blatt brachte letzthin
die Endresolutioncn der Liberal-Reformir-
ten in Neucnburg. Mir scheint es, es

lohne sich wohl der Mühe, die jüngst
vorgekommene Agitation daselbst in Folge
der Vortrüge des Expastvrs Buisson,
weiland Professor der Philosophie an der

Akademie, näher zu besprechen, um so

mehr, als selbe die Dekadenz des „eigent-
lichen Protestantismus" mit schauerlichem

Lichte beleuchten. ^)
Bekanntlich hat Hr. Baissen in Neuen-

bürg, Chaux-de-Fvnds und Loclc öffcnt-
liche Vorträge gehalten über die Reform
des Unterrichts in Primärschulen. Unter
diesem Titel griff er den biblischen Unter-

richt an, ter den Kindern ertheilt wird.
Eine solche Lehrweise schade! der Cultur
des Geistes, und des moralischen Gewis-

sens, verdreh! Geist und Herz, sagt er.

Betreffs des schädlichen Einflusses
der hl. Schrift auf die Entwicklung der

Wie wie vernehmen, ist H>. Buisson
kein Schweizer, sondern ein geborncr

..ranz ose. Derselbe hält nun Vorträge in
Genf, Viel, Lausanne, Bern zc. und will die

reformirte Kirche dahin rcformiren
daß die Gottheit Christi, überhaupt jedes

Dogma über Bord geworfen werden soll.
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Vernunft citirt er als biblische That-
fachen, welche die Vernunft fälschen und

irre leiten! die Legende des Baumes des

Lebens und des Baumes der Erkenntniß

des Guten und des Bösen im Paradies,
die Versuchung durch die Schlange, die

Sündflulh u. s, w., jenen Gott endlich,

der in den ersten Büchern der Schrift
nicht nur vermenschlicht personifizirt sei,

sondern sogar matcrialisirt, „Auf diese

Art und Weise, sagt er, füllt man die

junge Einbildungskrast mit Erscheinungen

und Ungeheuerlichkeiten an und pflanzt

in die jugendlichen Seelen die Leichgläu-

bigkeit, statt der Wissenschaft. Statt Gott

in den Gesetzen der physischen und mo-

ralischen Welt suchen zu lassen, ein Schau-

spiel der großen Naturszenen, zeigt man

ihnen denselben in Schlechtigkeiten, in

Erdrevolutivnen, welche, wenn sie statt-

gehabt hätten, nichts Anderes bewiesen,

als die Ohnmacht und Veränderlichkeit^

Gottes."

Betreffs des Einflusses des Gewissens

auf die Entwicklung des Gewissens
erkennt er mit Freuden an, daß man in

den katholischen und den meisten prote-.

stantischen Schulen den Kindern nicht die

Bibel selbst, sondern Auszüge derselben

in die Hände gebe, welche die mißlich-

sten Stellen derselben verschleiern. Um

aber seinen Satz zu beweisen, liest der

Hr. Philosophieprofessor die skandalösesten

Stellen heraus, welche Moses, um sich

und uns zu demüthigen, aufgezeichnet,

z. B. die Geschichte Loths, Thamars,

Bethsalias u. a. m. Dann fügt er bei:

„So lange die Juden unter der direkten

Herrschaft Gottes (heißt das: der Pric-
ster) sind, herrscht eine beständige Metze-

l:i. Es werden hingeschlachtet die Krie-

ger, Frauen, Greise, Kinder, Flüchtlinge

aus Gottes eigenen Willen und Befehl;

die Familienväter haben Gewalt über

Tod und Leben ihrer Kinder; die Frau

wird wie eine Sklavin behandelt, Viel-
weibcrei und Scheidung sind an der Ta-

gesordnung." Es ist Zeit, daß man

euer» Kindern nicht mehr diese Beispiele

der Vergangenheit vorführe, die Geschichte

eines Volkes, das wohl groß war, aber

von der Menschheit überfahren worden,

indem sie an seine Stelle trat. „Laßt

eucrn Kindern über Humanität sprechen,

über menschliche Solidarität, laßt eine

Spräche an ihre Ohren klingen, wo die

Ideen der Vergangenheit sich nicht mit
den modernen Ideen Vermischen. Ver-

härtet sie nicht dadurch, daß ihr ihnen

in einem vorgeblich göttlichen
Buch Seiten voll Blut und
K oth vorlesen lasset. Fort mit der hl.

Schrift; setzet an ihre Stelle die Ge-

schichte der Menschheit!"

Welche Weisheit, welch' tiefes Ver-

ständniß der Bibel spricht nicht aus die-

ses Gelehrten Munde! Weiß denn nicht

Jeder, der das hl. Buch nur oberfläch-

lich kennt, daß dasselbe oft in Bildern
und Symbolen spricht und manche Stel-
len nicht buchstäblich verstanden werden

können? Daß die Bibel den Civil-und
Criminalcodcxdcr Hebräer enthält u. s. w.?
Eine Stelle aber aus dem Context her-

ausreißen, kritisiren, zuschneiden und bc-

lächeln, kömmt mir gerade vor, wie wenn

ein Anatomieprofcssor den aufgefundenen

Schwanz eines Thieres untersuchen würde

und dabei ausriefe: ei wie häßlich ist

dies! wie häßlich muß folglich nicht auch

das Thier sein, dem er gehört! — Schon
in einem frühern Vortrage hatte Buisson,

sogar direkt, der Weisheit (Klugheit) der

katholischen Kirche gehuldigt, indem er sie

belobte, weil sie die Bibel nicht Jeder-
mann in die Hand gebe, ihre Lesung

nicht Jedem ohne Unterschied erlaube.

Jetzt aber geht er weiter. Dem Kinde

soll nur vorgetragen werden, was e? ver-

stehen und erklären kann, mit dem blo-

ßen Verstände, sagt er. Keine heilige

Geschichte mehr, keine jüdische Geschichte;

diese Geschichte ist weltlich, wie jede an-

dere; ja sie ist absurd, unsittlich, grau-
sam, es ist aufgewärmter Voltairianis-

mus, nach neuestem Geschmacke gewürzt.
Ein Widerlegungsversuch der Grund-

sätze Buisson's ließ nicht lange auf sich

warte». Hr. Godet, ehemaliger Er-

zieher des königlichen Prinzen von Preu-
ßen, nun Professor an der theologischen

Fakultät, war es, der ihn unternahm.

An wissenschaftlicher Bildung ist er sei-

nem oberflächlichen, aber rhetorisch anzie-

henderen Gegner überlegen. Er hielt eine

Entgegnung an allen drei angegebenen

Orten; der Stoff seines Vertrages war

„die Heiligkeit des alten Testaments."

Er behandelt 1) die Charaktere der Hei-

ligkeit Gottes im Alten Testament; lZ)

die Heiligkeit der israelitischen Gesetzge-

bung; 3) die heilige Geschichte des jüdi-
schen Volkes im Allgemeinen und seiner

ausgezeichnetsten Männer im Besondern.

(Fortsetzung folgt.)

Liturgisches.
jZum Fest Maria-Verkündigung Anno 1369.)

(Mitgeth.) Betrests der äußerli-
chen Feier (pro toro) des Festes

Mariä-Verkündigung, wann dieses Fest

auf den hohen Donnerstag fiel, scheint

früher an etlichen Orten eine Versetzung,

und zwar nicht blos pro elloro stattgc-

funden zu haben. Allein nach einer

päpstlichen Resolution soll eine solche

Verlegung des Mariä Verkündigungs-
festes pro toro nur stattfinden, wenn es

auf den Charfreitag oder Charsamftag,

nicht aber wenn es auf den Char-
Donnerstag fällt. Das daherige

Dekret der 8. R. 0. ckck. 1716 lautet

wörtlich: „8. eackem R. 0. re ma-
„inre ckiseussa, oensuit. — Drîeeep-
„tum auckiencki inissaw, et abstinen-

„tia servilidus neu esse transler-
„renckum, sock omnino servanäuw esse

„in ipsa ?eria V rnagoris ìrsdâo-
„rnaâss, ackeogue per oràinarios lo-

„eorum provickonckum, ut eo ckie pro
„Civitatum et Daxorum czualitate, ae

„OliristitiiZeliuin in iis ckexentiuw

„numerv, plures blissm privat«: ante

„eelebrationem Nissm eonventualis pro
„proeeepti ackimplemento eelebranckw

„non ckesint, seä tarnen proptscea
„anticzuus invs (lommunionis (Zleri in

„Wssa solemn! ejus ckiei, quo Deele-

„sia 8smil>. Duellaristiie saerainenti

„instutionem et memoriam reeolit

„summa reliAione Iiaetenus observatus,
„nullatenun omitatur — et ita rieela-

„ravit, ao ckeeretum liujusmoài publi-
„eari, et imprimi manckavit, si ss>»°

„Domino nostro visum luerit."
Im Sinne dieser Instruction hat denn

auch Hochwürdigster Hr. Commissar Wink-
ler in Luzeru neuestens seine frühere Wei-
sung zur Verlegung des Festes Maria
Verkündigung auf den 5. April zurück-

genommen, und es bleibt pro kor»
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werden sie auch speziell in der Kochkunst

unierrichtet.

Kaum eine Anstalt wie diese ist der

Empfehlung werth. Briefe sind zu adrcssi-

ren an die Ehrwürd. Schwester Victorine

(à tu kêvàe. Lwure Vietorinv, sups-
rieure cku pension»! Lt. Ilrsanne),
deutsch oder französisch.

das genannte Fest, ungeachtet des
einfallenden hohen- Don-
ner st a gs, am 25. März bestehen.

Wochen-Chronik.

Schweiz. Wie wir aus gutunterrich-
ter Quelle vernehmen, wird Se. Heil,
der Papst Pius IX. auch einige Geist-

liche aus der Schweiz einladen, um

an den Commissionalberathungen für das

Concil Theil zu nehme». Diese eh-

renvolle Nachricht werden Episkopat, Kle-

rus und Volk in unserm Vaterland mit
Freuden aufnehmen.

Aistyum Aaset.

Solothurn. Abt und Konvent
von Mariastein haben für das Al-
bum Pius IX. ein sinnreiches Blatt ge-

liesert und Sr. Gn. Abt Leo eine Hymne

unter dem Titel ?slios>iis" kam-

Ponirt, welche dem Album beigelegt und

im Stift Mariastein am Sekundizfest zum

erstenmal gesungen werden soll.

Luzern. Der Eidgenosse' hat

wieder einmal gegen die Sammlung von

Gaben sür die Jnl än d is che Mission
gebelfert. Hierauf nur zwei Worte.

Der Herausgeber des Eidgenossen'
ist Protestant; wie reimt sich solches

Gebahren mit der vielgerühmten pro te-
sta »tischen Toleranz? 2) Die beste

Antwort haben die K o. lh oliken Luzerns

bereits gegeben, indem sie auch dieses

Jahr reichlich ihre Gaben sür die Mis-
sion steuern.

Bafel. Die in der St. Klara-Kirche

veranstalteie Kollekte für Erstellung einer

Orgel in der kathol. Kirche in Bern hat

548 Fr. 10 Rp. abgeworfen.

Thurgau. (Bf.) Daß am letzten

Sonntag St. Kath ari » en tha l durch

die neue Verfassung getödet worden sei,

das wissen Sie. Aber das wissen Sie nicht,

mit welcher Gemeinheit diese That
hie und da von den Gegnern gefeiert

wurde. Ich kann es Ihnen nicht be-

schreiben. (Die Feier reimt sich zur

That: similis simili xnucket.)

Jura (Vrs.) Ostern naht und da-

mit die Eröffnung des Jahreskurses in
der Erziehungsanstalt der barm-

herzigen Schwestern zu St. Ursitz (St.

Ursanne) im Jura. Obschon ich mit

diesem Hanse in keiner persönlichen Ver-

bindung stehe, so möchte ich dasselbe allen

Eltern, welche Töchter in ein fronzösi-

schcs Institut schicken wollen und Geistli-

chen, welche hierüber um Rath oder Aus-

kunft befragt werden, i» erster Linie em-

pfehlen. Ganz zufällig hatte ich letzt-

hin Gelegenheit, dieses Institut zu be-

augenscheinigen, und ich war nicht wenig

erstaunt über die Ordnung und Reinlich-

keit der Anstalt, über die wissenschaftlichen

Leistungen, das kerngesunde Ausfehen, die

fröhlich-fromme Bescheidenheil der Zög-

linge und die Güte, Milde und Würde

des leitenden Personals. Wenn man be-

denkt, daß die armen Schwestern im Jura
der Unterstützung bedürfen, so ist dieses

Institut doppelt enipfehlenswcrlh. Meh-

rere' der Schwestern haben letzthin auf

den Ruf der Regierung von Bern ihr
Examen machen müssen und habe» es

auf das Geständniß des Examinators

selbst glänzend bestanden. Der Schul-

unterrieht in St. Ursitz begreift neben dem

Religionsunterricht: französische Sprache,

Lesen, Deklamation, Bricsstyl, Kaligra-

phie, schriftliche Aufsätze, Mathematik,

Geschichte, Geographie, Kosmographie,

Buchhaltung und Gesang. Ferner wird

ein übersichtlicher Unterricht über Natur-

geschichte, Gesundheitslehrc und Garten-

bau ertheilt. Freisächer sind: die deutsche

und englische Sprache, Zeichne», Vokal-

und Instrumentalmusik. Täglich wird

eine bestimmte Zeit der verschiedenartig-

sten Handarbeit gewidmet. Die Ortschaft

St. Ursitz selbst, in geringer Entfernung

von Pruntrut und Delsberg, liegt in

einem malerischen Thale, wo man die

reinste Bergluf: einathmet. Das Haus

der Anstalt sclbst ist geräumig, neu re-

parirt und vergrößert und mit herrlichen

Spaziergänge» umgeben. Das Kostgeld,

(die Kost ist sehr gut) — beträgt nur

400 Fr. für das Schuljahr. Mit dem

Pensionat ist ein sog. ouvroir, Nähstube

in Verbindung gebracht, wo ärmere Kin-

der für nur 1—200 Fr. Kostgeld, nebst

dem nothwendigen wissenschaftliche» Un-

terricht, nähen (weißnähen und anderes),

stricke», lrodiren (mit Wolle, Seide und

Gold), kurz alle möglichen Handarbeiten

erlernen können- Auf Wunsch der Eltern

Wisthum St. Galen.

St. Gallen. Nicht weniger als 85

katholische Kirchgemeinden des Kts. St.
Gallen, und unter diesen fast alle ein-

stimmig, haben bisher an den Hochw.

Bischof Zustimmungs- und Beifallsadres-
sen als wohlverdiente Anerkennung für
sein Auftreten gegen die berüchtigte Be-

schimpfung der katholische Kirche erlassen.

Außerdem wurde der hohe Kirchenprälat
noch beglückwünscht durch den Bischof
und das Domkapitel von Basel, den

Bischof von Sitten, von Chur, von

Freiburg, durch den Bischof und Klerus
von Genf, durch die Vorstände des Lu-
zerner'schen Klerus, durch die Geistlichkeit

von Solothurn, vom bernerischen Jura,
von App-nzell I. Rh., von Obwaldcn,
sowie durch mehrere schweizerische Orts-
piusvereine nnd durch Studierende in

Mainz und Chur. — Diese Adressen-

sammlung, bemerkt die ,N. Zug. Ztg,'
ist ein sprechendes Zeugniß für Mit-
und Nachwelt, daß der katholische Epis-
kobat zu jeder Zeit getreue Hirten und

überzeugungstreue Vorkämpfer für Glau-
ben und kirchliches Recht auszuweisen hat.

--> Gegen Hrn. Adv. Frei wurde we-

gen des bekannten Bandiien-Artikels die

Strafeinleitung an das Bezirksgericht

St. Gallen verfügt.

„Steckbriefe wider das rothe
Büchlein" ist der Titel einer soeben

erschienen Volksschrift.

Die sieben Briefe haben folgende Ue-

berschriftcn, aus welchen sich der Inhalt
erkennen läßt: Erster Brief: Etwas

Kurzes zum Anfang. Z w ei t e r Br i e f :

Die Päpste und das „rothe Büchlein."

Dritter Brief: Wie steht es in

Wahrheit mit ben im „rothen Büchlein"

angestrichenen Päpsten? VierterBries:
Die katholische Kirche und der Kirchen-

staat! Fünfter Brief: Abermals

Papst u. Kirchenstaat. Sechster Brief:



Die katholische Kirche und die Ziviliso-
tion. Siebenter und lehter Brief:
Zustüpfe! 1, P)ie alleinseligmachende

Kirche 2> Klöster und Mischehen. 3.

Papst Gregor VII. und Kardinal Du-
bois."

Das „rothe Büchlein" erhält darin —
so urtheilt ras N. Tagblatt,*) seine

verdiente Zurechtweisung und der Leser

m populärer und launiger Sprache so

viel gründliche und zeitgemäße Belehrung,
als auf 3l Seiten geboten werden kann.

Das Schriftchen kostet 20 Rappen. Die
„Steckbriefe" wenden sich au Alle, „welche
die Wahrheit lieben" und werden darum
die gläubigen und ungläubigen Leser des

„rothen Büchleins" auf dieses Gegen-

stück aufmerksam gemacht, damit sie lesen

und urtheilen.

^ (Brs.) In Gossan hat sich

ein P ins verein gebildet, welcher be-

reits über 7V Mitglieder zählt. Der-
selbe errichtet eine Jugendbibliothek.

Aus der Ostschweiz. (Bf) Eine

schöne Anregung geschah in letzter Zeit
von Innsbruck aus. Die dortige ma-

rianische Congregation der Studireudcn

machte nämlich den Vorschlag, es möch-

ten alle Sodalen der verschiedenen Kon-

gregationen der Studireuden in Deutsch-

land und der deutschen Schweiz eine ge-

meinsame Adresse an den hl. Vater, den

großen Beförderer der Mariaverehrung,
auf den II. April absenden und wenn

thunlich, eine kleinere oder größere Gabe

beifügen. Dieser schöne Vorschlag findet,
wie man hört, allgemeinen Anklang unter

den betreffenden Sodalitäten. JiKbeson-
dere haben auch 4 Kongregationen in der

Schweiz zugestimmt.

Wisthum Kstur.

Chur, den 10. März. (Brs.) Ge-

stern mit dem Abendbahnzug langte hier

der Hochwürdigste Caspar Willi,
Bischof von Antipatro und Weihbischof

von Chur an. Am westliche» Thore des

„Hofes" waren die hier anwesenden Dom-

Herren, die übrige hiesige Geistlichkeit, die

Alumnen des Priesterseminars nebst zahl-

reichem Volke zum Empfange bereit.

*) Das Schriftchen ist uns selt-st noch nicht

zugekommen, wir müssen »ns daher auf das

Urtheil des Tagblattes beziehen. (Die Red.)
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Hochw. Herr Regens und Domherr
Hr. Willi begrüßte Sr. Gnaden in

längerer, tiefgefühlter Ansprache. Er drückte

die Freude ans, welche das Domkapitel,
die Geistlichkeit und das gesammte Volk

bei dessen Einzüge beseele und die in der

zuversichtlichen Hoffnung fuße, daß er

dem greisen Hochwst. Bischof Nikolaus

eine kräftige Stütze sein und so Allen

zum Vater, der Diözese und dem Vater-

lande zum Segen werde. Sinnvoll war
die Andeutung, welche der Hochw. Redner

auf das Wavpen Sr. Gnaden machte.

Nachdem der Hochwst. Wcihbischos, dessen

würdevolle und kräf'ige Erscheinung all'

gemein imponirte und erbaute, in einigen

bescheidenen Worten gedankt Halle, begab

er sich, in Begleitung des Hochw. Dom-

kapitels, in den bischöflichen Palast. Alle

Häuser des „Hofes" waren beleuchtet und

kleinere Feuerwerke wurden hier und ans

dem Thürmchen von St. Luzi abge-

brannt.

So hat man es sich denn hier in

Chur angelegen sein lassen, dem verehrten

Hochwst. Wcihbischofe einen würdigen

Empfang zu bereiten, wenn auch hier

nicht jene Mittel zu Gebote standen, wie

in Einsiedeln.

Wsthum Lausanne.

Freiburg (Aus dem Briefe eines

Arbeiters.) Wirklich besteht hier der

katholische Gesellenvercin sehr gut und

ist bereits 30 Mitglieder stark, aber

wenn der Frühling kommt, so verreist

wieder mancher Arbeiter weiters. Seit

ich hier bin, waren schon 2 gemüthliche.

Abendunterhaltungen, die sehr gelungen,

mit vielen heiter» und lustigen Dekla-

mationen und mit eben so schönem Ge-

sang. Das Lokal war sehr angefüllt

von Ehrenmitglieder» und Gönnern des

Vereins, und besonders bei der zweiten

besuchten uns auch viele hiesige Meister,
die sich höchst befriedigend aussprachen

über die Leistungen des hiesigen Vereins,

was uns auch sehr ermuntert^. Besen-

ders ergötzte sich der Hochw. Hr. Vikar,
der beide Mal erschien und uns ver-

sprach, auch hie und da in der Woche

uns zu besuchen und uns in einigen

Fächern Unterricht zu erlheilen. Er bc

wies in einigen schönen Worte», wie

der kath. Gesellenvercin in der Jetztzeit

so nothwendig sei. —

Jesstnische Wistljümer.

Ttssin. Bezüglich der antikirchlichen

Adresse der „I u n g - L i v in c r, " schreibt

man uns aus diesem Kanton, daß von

der winzigen Zahl der Jung Liviner-

Schützen keiner sich finden läßt, der die

Vaterschaft derselbe» anzunehmen erklärt,
und die gedruckte Veröffentlichung trägt
keine Unterschrift. Dieselbe wurde wahr-
scheinlich von zwei übclberüchtigten Sub-
jecten versaßt und versandt. —

». »

Berichte aus der protest. Schweiz —
Da das katholische G a ms im Kanton

St. Galleu ein schönes Kirchengeläute

angeschafft hat, so fordert jetzt das »ach-

barliche protestantische Grabs zur
Anschaffung neuer Glocken auf, indem die

(kathol Tonwellen von Gams oft ge-

uug an das (protestantische) Ohr zu

Grabs schlagen, um den Dank Grabs

für die Besreuing vom Joche der römi-

schen Hierarchie zu bejeugen. (Auch nicht

übel!)
Genf. Professor Buisson schreibt, daß

zwei Pastore», die Herrn Paul und

Barde, seinen Vorschlag zur Veranstal-

tung einer Disputation angenommen

hätten, und daß dieselbe nun an zwei

aufeinanderfolgenden Abende» vor einem

von beiden Theilen gleichmäßig zusammen-

gesetzten Bureau statthaben werde; als

Grundlage soll dienen der reine Bibel-

text, oder eine vorher bestimmte Bear-

beitung.

Hr. Professor Buisson wird

Sonntags im Reformverein in B c r n

einen Vortrag halten.

* Oesterreich In einem jüngsten

Erlaß der Regierung wird den Länder-

ChefL autgetragen, gegen die Ordinariate
vorzugehen, welche fortan »och in gericht-
licher Form über Ehen.Verfügungen trcf-
sen. Diese Verordnung basirt auf dem

Art. I der Staatsgrnndgesetze: „Als
Gerichtsbarkeit wird im Namen des Kai-

sers ausgeübt;" widerspricht aber schnür-

straks dem andern Grundsatze der Ver-
fassung, daß jede Kirche ihre innern An-

gelegenheilen selbst ordne, und greift zu-
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gleich die uuvcrjährbareu Rechte der

Kiiche, über die Eheverhältuisse ihrer

Gläubigen zu urlheile», in schroffster

Weise an.
* Bllicrn. Hier wurde in letzter Zeit

ein neues Schulgesetz von der Abgeord-

»etenkaininer berathen. Die Mehrheit der

Abgeordneten stimmte sûr den Antrag,
daß die Geistliche» nur mehr den Reli-

gionsunterricht in der Schule erlheile»

dürfen, ihnen aber die Leitung des re-

ligiossittlrchen Lebens nicht zustehe. Da-
mit ich den Pfarrern die Aussich! über

die Schulen, welche sie bisher von Amts-

wegen hatten, genommen und so der

Kirche der Einfluß auf die Erziehung sehr

beschränkt. Der Staat hat dadurch mit

der Kirche gebrochen und ihr nur noch

gelassen, was ihr unbestreitbares Recht

ist, nämlich den Religionsunlerricht. Da-
bei ergingen sich die Redner der Fort-
schritlspartei in ordinären Ausfällen gc-

gen die Geistlichen. Was Einzelne in

der Schule versäumt oder ungeschickt be-

handelt hatten, wurde dem ganzen Stande

aufgebürdet und daher der Ruf erhoben,

die Schule müsse der Geistlichkeit entzo-

ge» werden.

Personal-Chronik.

«îruliiiinng. jU n terwa lden.j Wölfen-
schießen wählte den 28. v. M. auf die durch

Wegzug des Hocliw. Hrn. Müller erledigte
Frühmesserei den Hochw. Hrn. Anton
Ddermatt, Priester im Seminare zu Chur,
Zum Frühmrsser.

NcjiiMitioncii. sSolo t h » r n.j Der
Hochw. Hr. Stiflspropst Ca rtler in Schö-
Nenwerd hat sowohl als Mitglied der Bezirks-
schulkonimissionen und als Schulinspektor, so-

wie als Präsident der Lehrervercinssektion aus

Krankheitsgründen seine Entlassung eingereicht.

(St. Gallcn.j Der Hockw. Hr. Kamme-

wr Fäh hat aus Gesundheitsrücksichten auf
seine Stelle als Pfarrer von Kaltdrunn
kesignirt

Bom Bnchertisch.

Der innere Verkehr mit Gott von
^ M. Bontauld Los. Fes. (Mainz,
K rchheim 122 S. in 12^.) Dieses
Schnftchcn gibt praktische Anleitungen, die

Zeit gut zu gebrauchen, indem es

ieigt, wie wir zur Ehre Gottes und zu
unserem Seelenheil Jahr, Monat, Wochen,

Tag, Stunde, Augenblick und daS Ende

zubringen sollen. Der Herausgeber, A.
Carahvn bemerkt: Fast alle Bücher,
welche unseren Leidenschaften schmeicheln,

erfreuen sich einer überaus schnellen Ver-
breitung: der Grund hievon liegt auf
flacher Hand. Wen» aber jene Bücher,
in welchen unsere Leidenschaften bekämpft
und zum Guten hingeleitet werde», einen

eben so große» Erfolg haben, sv ist der

Grund davon in dem wirklichen Verdienste

dieser Bücher selbst zu suchen. Wir glau-
ben, diese Behauptung mit Recht auf das

Werk des K. Michael Boutauld an-
wenden zu dürfen. Ohne irgend eine

andere Empfehlung, als die des eigenen
inneren Gehaltes, waren in kurzer Zeit
zehntausend Exemplare desselben vergriffen,
weßhalb es auch die katholische Presse

für überflüssig hielt, dieses vortreffliche
Werkchen der Aufmerksamkeit des Publi-
kums zu empfehlen." Auch die deutsche
Bearbeitung hat bereits zwei Auflagen
erlebt.

Vom Archiv des kath. Kirchcnrechts
v. Dr..Bering ist das I. Heft des Jahr-
gangs I8K9 erschienen. Dasselbe enthält
u. N. eine interessante aktenmäßige Ab-
Handlung über die Conferenz des deut-

schen Episcopats zu Würzburg im Sturm-
jähre 18-18. (Bei diesem Anlaß notircn

wir, daß der thätige kath. Verleger die-
ses Archivs, Hr. Georg Kirch hei m
in Mainz, vom hl. Vater Pius IX. das
Ritterkreuz des Silvesterordens erhalten
hat).

Das II. Heft des II. Jahrgangs der

„Katholischen Bewegung von A. Nieder-

maycr, (Frankfurt a. M.) ist wieder

reich an Anregungen zu kalh. Wissen und
Lebe». Dasselbe bespricht u. A. die Or-
ganisation des Broschürenwesens, die

soziale Frage, die Stifter und Klöster
Oesterreichs, die neuen kath. Kirchen in
London und in den Missionsgebieten, das

kath. Vereinswesen, das Concilium re. zc.

Möge diese Zeitschrift auch in der Schweiz
viele Leser finden und die kath. Elemente
in Bewegung bringen.

I-'IIrrita Oattolisa, s Napoleons III.
Unter diesem Titel hat Advokat Llaneino
Antonio eine Rechtsschrift über den.

Preßprozeß herausgegeben, welcher gegen
das katholische Turinerblatt Unit» ange-
hoben wurde, weil es den französischen

Kaiser verletzt haben soll. Diese Zu-
sehnst bietet sowohl in juristischer als
politischer Beziehung dem Leser viel In-
teressantes und bildet einen Beleg zur
Geschichte des modernen Italiens.

Schweizerischer Pius-Berein.
Empsangs-öescheinigung.

n. Jahresbeitrag von den OrtSvereinen

Gersau Fr. 30, von 5 Mitgliedern in Walch-

wyl 2. 00, Hildisriedcn 26. 40, Boswyl-Kal-
lern 43. 10, Wittenbach-Bcrg 12, Wal-
tenschwyl 45.

d. Abonnement auf vie Pius-Annalen von
de» Ortsvereinen Gersau mit 5 Exemplaren,

Kulmerau 3, Boswyl-Kallern 10, Wittenbach,

Berg 6, Waltenschwyl 10, Niederbüren 50.

Jnlätldische Mission.

I. Gewöhnliche B erc> n s b ei t r äg e.

Durch Hoch«. Pfr. Wüest Kirchenopfer am

Dankfeste der Pfarrei Warth Fr. 23. —
Durch Hochw. Eommissar Knill

in Appenzell:

n. von den Missionsmitgliedern
in der Pfarrei Appenzell 50. —

d. Heiligtag-Opfer zu Weih-
nachten „ Z8. —

c. von einigen Wohlthätern t2. —
Durch Hochw. Guardian Am-

brostus in Ölten von einem

Unbenannten 20. —
Durch Hochw. Kpl. B in R.

n. von H. Sp. in R. 2. —
b. von M. H. G. »

„ t. —
». von Jungfer N. 1.
ä von F. M. I. B. t. —
s. von W. M. in M. „ t.
f. von W. B. in M. „ 1. —

Durch Hochw. Pfr. Bolster» zu
Sempach: Nachtrag aus der

Pfarrei „ 1I. —
Uebertraz laut Nr. tv: „ 6272. 73

Fr. 6425. 73

II. Missionsfond.
Durch Hrn. Wvß zum Schlüssel in Willisau

-r. von eiirem Ungenannten dort in den

Missivnsfand Fr. 200. —
b. von dito ein P terspfennig.
Uebertrag lant Nr. 33: „ t7,293. 43

Fr. 17,403. 43

Geschenke zu Gunsten der int. Mission:
Eine Anzahl Bücher, Communionandenken, 10

geschnitzte Heiland ohne Kreuz von Unge-
nannt in Luzern.

Eine grüne seidene Stola von ZachariaS
Wci.cmaiui in Luzern.

1 silberner Rosenkranz von einer Magd in
Zug.

Eine weiße, mit Blumen gestickte Stola vom
Kloster Gnadenthal.

Der Paramenten-Verwalter:
C. Pfeiffer-Elmtger in Luzern
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Zum Sekundiz-Albnm fur Pius IX.

° Von der Pfarrei To bel im Kt. Thu r-

gau durck Hochw. Pfarrer I. G. Züllig
Fr. 120 nebst einem reichhaltigen Verzcichniß

der von Privaten versprochenen guten Werke

und Gebete. — Von Hochw. Professoren
des Kollegiums Marta-Hilf in

Schwyz Fr. 20. — Hochw. I. B. S. in

H., Kt. Thurgau, stellt Fr. 100 in einem

römischen Staatsschuldschein zur Verfügung.

Ebenso Hochw. Hr. I. A. A. in H., Kt.

Thurgau, Fr. 100 in einem römischen

Staatsschuldenschein. — Von einer kirchlichen

Korporation im Kt. Luzern Fr. 200.—

Vom Stiftskapitel in Baden, Kt. Aargau,

F^ â _ Von Hrn. L, Kt- Uri (für Be-

kleidung eines armen Kindes der Missions-

station Gatttkon, Kt. Zürich). — Durch die

weiblichen Mitglieder des Piusvereins der

Stadt Solothurn angeregte Sammlung

der s o l o th u rne ri sch e n Frauenwelt
Fr. 1100 nebst einem reichhaltigen Verzeichniß

versprochener guter Werke. — Von den Klo-

sterfrauen des staatsgetödeten Gottes-

Hauses St. Katharinenth al Fr. 100.—

Von Sr. Gn. Abt von N h ein auFr. 100.

— Von Geschwister H. in N. Fr. 100. —

Bon W. M. in M. Fr. 1. — Non M. Z. in

R. Fr. l. — Von W. B, in M. Fr. 1. —

Von Hochw. K. B. in N., Kt. Aargau,
Fr. 8. — Von Hochw. H. in Sttt e» Fr. 10.

— Von Hochw. A. C. aus dem Wall is
Fr, z. _ Von Hochw. Pfr. A. I. E. in

W allis Fr. 10.

Zur Sekuudiz des hl. Vaters.

Von Hochw. Hrn. Dekan S. v. M. Fr. S0. —

Bon Hochw. Hrn. Pfr. N. in N. „ 20. —

Von unbekannter Hand aus

Willisau >00. —
Nebstdem mehrere Gaben als Peters-

pfennig aus verschiedenen Pfarreien der

Kantone Luzern, Aarg u, Solothurn. Eine

römische Obligation von l00 Fr. Nominal-

werth, aus Bremgarten -ingesandt, mußte,

nebst Eonpons, zuerst den Weg nach Paris

zur Stcmpelung antreten, ehe sie — zu glei-

chen Theilen für den hl. Vater und die in-

ländische Mission — verwerthet werden kann.

Das Landkapitel Bremgarten hat auf die

Sekundizfeier Pius IX. eine Adresse an den

hl. Vater eingereicht, welche von allen Kapiiu
laren unterzeichnet und mit einem bescheidenen

Peterspfennig begleitet ist.

Fur das braudbefchädigte Schweizer

Kahuzinerkloster in Amerika.

Von einem Geistlichen aus dem Aargau Fr. 10

und ä Bände für die Bibliothek.

Deklaration.
Da schon zu wiederholten Malen und

unter verschiedenen Umständen in der

deutschen Schweiz, — es scheint aus

mangelhafter geographischer Kenntniß des

französischen Theils unsres Vaterlandes

— der Vikar von St. Immer (Kt. Bern)
mit andern Geistlichen desselben Namens

verwechselt worden, glaube ich zur Er-

bauung des Publikums und zur Beruhi-

gung der Freunde und Bekannten meines

Vikars, des Herrn Edmund Jeker aus

Bern, erklären zu müssen, daß allein im

bcrnische» Jura 3 Vikare seines Namens

sind: 1. derjenige in St. Immer, 2. der-

jenige in Delsberg, 3. derjenige in Saig-
nclegier, dem Hauptorte der Freibcrgen.

Von diesem Letztcrn ist dieser Tage in

den Zeitungen die Rede gewesen. Im
klebrigen können wir) da uns betreffs

des Vergehens, dessen man ihn anklagt,

durchaus nichts Thatsächliches bekannt

ist, weder etwas Bejahendes, noch etwas

Verneinendes darüber sagen. — Wir
bitten die Blätter, welche den Vorfall
erwähnt, diese Erklärung in ihren Spal-
ten zu reproduziren.

St. Immer, den kl. März 1869.

Der Pfarrer der kath. Gemeinde

in St. Immer:
P. Mamie.

F'atronat für die Auswanderer
nach Amerika.

Die genaue Adresse des in New«
Dort von dem katholischen Zentralver-
eine bevollmächtigten und von den amer!-

kanischen Staatsbehörden hiefür aner-
kannten Vertrauensmanns lautet wörtlich:
„Alkstsr ckossk üölkls, à 185 DUirà
ötrsst, tXsrv-Voiì Oktzr.-'

Die Tit. Orts v er e in e, welche Aus-
wanderer nach Amerika in New-Aork cm-

pfehlen wollen, sind ersucht, auf den

Diplomen die Adresse dieses Ver-
t r a u e n s m a n n e s genau anzu-
geben.

Der Vorstand dcs Schweizerischen

Piusvereins.
Offene Korrespondenz. An Vik. H. in T.

Wir erwarten die Zusendung der Bücher für
die Kapuziner in Amerika.

Bei B. S ch w e n d i m a n n, Buchdrucker
in Solothurn, ist zu haben:

Kewissenserforstljung
für den

Beichtunterricht.

(Mit Genehmigung der Obern.)
Preis per 190 Expl.: Fr. 2.

Bei Franko-Einsendung von Fr. 2. 10 werden
l00 Exemplare ebenfalls franko versandt.

Me Leo Woerlsche Auch-, Kunst- und Jerlagsljandlung
in

Zürich, Zng, Waldshut, Stuttgart, Würzburg
empfiehlt ihr großes Lager katholischer Literatur und religiöser Kunst der Hoch-
würdigen Geistlichkeit bestens. Alles nicht Vorräthige wird schnellstens besorgt. Regel-
mäßige Einsichtssendungen werden auf Wunsch gerne franco gemacht.

Ptnfllinllt der Schwestern nom hl. Kren) im Znstitute Zngentwhl,

Kt. Schuiy) (Sstmch).

Diese Erziehungsanstalt, in einer der schönsten Gegenden am Vicrwaldstätiersee
gelegen, hat sich zur Aufgabe gestellt, den jungen Töchtern bürgerlichen Standes
eine wahrhast religiöse Erziehung zu geben, sie eine gebildete Umgangswcise zu
lehren, sie für's Hauswesen und das praktische Leben heranzubilden.^

Außer den gewöhnlichen Lchrgegenständc» wird auch Unterricht in den Realien,
den fremden Sprachen, der Musik, der Buchhaltung und den Handarbeiten jeder
Art ertheilt.

Für nähere Auskunft wende man sich gefälligst an die Ge n e r al o b c r in des
Institutes Mr. Theresia Scherer (in Jnzenbohl) oder an den Vorstand des

schweizerischen PiuSvereins Graf Schcrer-Boccard (in Luzern).

Druck und Expedition von R. Schwendimann in Solothurn.

Htezu eine Beilage.



Beilage zur

Confkkrationg-Incr Sr. Gn. des

Hochwst. Herrn Caspar Willi,
Bischof von Antipatris i. p., Koad-
^utar von Chur, in der Stiftskirche

zu Maria Cinficdeln, den 7.

März 1869.
I.

Wenn ich die Spalten Ihres geschätzten
Blattes etwaö länger in Anspruch nehme,
so thue ich eS in der Ueberzeugung, daß
die Feier, welche am Sonntag „Mare"
in der Stiftskirche von Einsiedeln stattge-
funden hat, auch in weitern Kreisen, bei
den vielen Schülern, Freunden und Be-
kannten des neugeweihten Hochwst. Bi-
schofs, Theilnahme finden werde. Eine
Bischoföweihe ist zudem in unserer Schweiz
immer ein wichtiges Ereigniß. Das Fest
war ferner auch nach dem übereinstim-
menden Zeugnisse der zahlreichen Theil-
nehmer in allen seinen Theilen ein söge-
lungenes und ergreifendes, daß es unver-
löschliche und segensreiche Spuren in den

Herzen zurücklassen wird. An die erha-
bene kirchliche Feier am Nachmittag,
die denn Brennpunkt des Ganzen bildete,
reihte sich in würdiger Weise die häus-
liche Freude im engern Familienkreise
des Stiftes, aus dem der neue Bischof

hervorgegangen, und die Freude in wei-
tern Kreisen der Pfarrei Einsiedeln, welche

ihren bisherigen Seelsorger zur bischöf-

lichen Würde erhoben sah. Wir wollen
unsern Blick zunächst der kirchlichen Feier
zuwenden.

Die Witterung schien dieselbe nicht be-

günstigen zu wollen. Der Winter, der

sich dieses Jahr in Einsiedeln ansnahms-
weise nur vorübergehend hatte blicken las-
sen, glaubte bei diesem feierlichen Aulasse
sich denn doch auch einstellen zu sollen,
er warf sich deßwegen noch schnell in sein
dickes weißes Festgewand. Diese Auf-
merksamkeit hätte man ihm allerdings
gerne erlassen. Indessen ist anderseits doch

auch nicht zu verkennen, daß gerade dieser

Umstand dazu beigetragen, der ganzen
Festlichkeit ihren auszeichnenden und eigen-

thümlichen Charakter aufzudrücken und sie

für Einsiedeln zu einem eigentlichen unge-
störten Familien- und Volksfeste zu machen.

Die 12 Böllerschüsse um 4 Uhr Mor-
gens und das feierliche Glockengeläute be-

grüßten einen freundlich heraufdämmern-
den Wintertag. Nach dem gedruckten Pro-
gramm wurde die Feier um 7'/z Uhr
durch eine würdige und klar gehaltene Pre-
digt des Hochw. Hrn. Kanonikus Huon-
der, Pfarrer in Trunö, eröffnet. Sie ist

unter dem Titel: Einsiedelnö Ehren- und

Freudentag, oder des Bischofs Würde und
Amt, im Drucke erschienen.

Nun hätte unter Theilnahme der Zög-

Kirchcnzcitung

linge der Stiftsschule, der Hochw. Kapi-
tularen des Stifts, der geistlichen und
weltlichen Ehrengäste der feierliche Einzug
des erwählten Bischofs stattzufinden ge-

habt. Der Zug sollte sich vom Hofpor-
tal des Klosters auf den Platz beim

Muttergottes-Brunnen, von dort die Kir-
chcn-Stiegen hinauf bewegen, unter einem

Ehrenbogen durch, welchen die Bewohner
Einsiedelns zwischen den Standbildern
der Kaiser Heinrich und Otto aufzurichten
beabsichtigten. Allein der Schneesturm der

vorangegangenen Tage hatte diesen schö-

ne» Theil des Festprogramms unbarm-
herzig ausgestrichen. Der Zug mußte da-
her, von der Abtei ausgehend, seinen Weg

^
durch das Innere des Klosters nehmen.
Es war gegen 8>/z als die Spitze des-
selben vom Klostergange her unter Freu-
denschüssen in den goldschimmernden präch-
tig geschmückten Chor der Kirche eintrat,
während gleichzeitig, von der entgegeuge-
setzten Seite herkommend, die Assistenten
und Ministranten des Pontisikalamteö sich

ebendaselbst aufstellten. Die majestätischen
Akkorde der beiden Orgeln rauschten ihren
Festgruß. Paarweise zogen die zahlreichen
Jünglinge des Konvikts in ihren schwarzen
Talaren und weißen Chorhemden unter
Vorantragnngen des Kreuzes langsam am
Chorgitter vorüber, und wenn man den

Blick hinnnterschweifen ließ in das Schiff
der Kirche, so sah man die weiten Räume
dicht angefü it, Kopf an Kopf, soweit das
Auge reichte, so wie man eS hier nur au
den Festtagen des Sommers und Hebr-
stes zu sehen gewohnt ist. Nur waren
es dießmal nicht Pilgerschaaren, sondern
die Psarrkinder von Einsiedeln, die mit
sehnsüchtigen Blicken auf die vorüberzie-
hende Prozession schauten und ihren viel-
geliebten Seelsorger suchten, an dessen

Ehrentag sie sich in nie gesehener Anzahl
herbeigedrängt hatten. Endlich war der

lange Zug der Studenten vorüber, es er-
schienen die Hochw. HH. Geistlichen, die

Kapitelsvorsteher des schwyzerischen Klerus,
die geistlichen Komnnssarien der zum Bis-
thnm Chur gehörigen Kantone; dann in
ihrer violetten Kleidung sieben Mitglieder
des bischöflichen Domkapitels von Chur,
unter denen man die Hochw. HH. Dom-
probst Decurtinö, Domdckan Carigiet, De-
kau Rüttiman u. s. w. bemerkte. Sie
nahmen auf der Evangelinmseite in den

Chorstühlen ihre Plätze ein. Ihnen folgte
dann endlich auch Derjenige, auf den aller
Augen längst gewartet, der neue Bischof,
der Hochwst Hr. Willi, in Mitte sei-

ner beiden Assistenten, der Hochw. HH.
Aebte Heinrich von Einsiedeln und Anselm
von Engelberg, und in diesem Augenblicke
sah ich aus manchem Auge eine Freuden-
thräne fließen. Unmittelbar hinter dem

Nr. I11869.

Hochwst Konsckrandus erschien der Hochwst.

H. Konsekratcr, Sr. Gn. Bischof Enge-
nius Lachat von Basel, in vollem bischöf-

lichem Schmucke, mit dein reichen Herme-
lin und dem violetten, lang herabwallen-
den Mantel. Er hatte für den durch ho-
hcs Alter und schwächliche Gesundheit zu-
rückgehaltenen Hochwst. H. Diozesanbischof
Nikolaus von Chur die Funktionen des

Weiheaktes übernommen. Ihm folgte
noch der Repräsentant des hl. Vaters, der

päpstliche Geschäftsträger Monsig. AgnozA
für den am Chorgitter ein eigener Ehren-
Platz bereitet war. Auf die hohen geist-
lichen Würdeträger kamen die Abgeordneten
der hohen Diözesanstände Schwyz und

Graubünden, die HH. Landammann Kam-
menzind, Regierungsrath Wyß, RegierungS-
rath Condrau, Nationalrath Peterelli, die

Spitzen der Rezirksbehörden von Einstc-
deln und andere hochgestellte Männer, ein

Bruder und Verwandter des Hochwst. H.
WeihbischosS u. s w., welchen auf der Epi-
stelseitc reservirte Plätze angewiesen wurden.

Und jetzt, nachdem die Hochwst. Prä-
latcn die Pontifikalgewänder angelegt hat-
ten, begann nach den Vorschriften der rö-
mischen Pontisikale die heilige Handlung in
ihren verschiedenen Abstufungen, jener Cyclus
von Ceremonien, die selbst das Auge des

Gleichgültigen blenden und ihn mit Ehr-
furcht erfüllen, dem Gläubigen aber einen

tiefen und ergreifenden Einblick in die er-
habene Würde eines Bischofs eröffnet. Es
war ein glücklicher Gedanke, daß bei die-
sein Anlasse die Gebete und Ceremonien
der Bischofsweihe in einer eigens hiezu ver-
faßten Druckschrift ins Deutsche übersetzt

und mit einigen erläuternden Worten be-

gleitet, verbreitet worden waren. Gewiß
hat dieß zur Hebung und zum allgemeinen
Verständniß der Feier auch unter dein
Volke sehr viel beigetragen, und dieses ist
derselben mit der lebhaftesten erbaulichsten
Aufmerksamkeit bis zum Ende gefolgt.

Die reichen, tiefsinnigen Formen des

katholischen Kultus verlangen aber nur,
wenigstens in etwaö verstanden zu werden,
um ihren geheimniß- und gnadenvollen
Zauber auf das Herz auszuüben. Sind
sie dom das glänzende kostbare Gefäß, in
welchem die höchsten Schätze der Mensch-

heit, die göttliche Wahrheit und Gnade
eingeschlossen und sicher aufbewahrt sind.
Es gab eine Zeit, wo mau auch diesen Schatz
fast wie vergaß, eine Zeit, wo alles, was
der christliche Geist ans sich hcrausgebil-
det, als leere Förmlichkeit gering geschätzt,

fast weggeworfen Wurde. Diese Zeit ist
nun glücklicherweise im Schwindens und
wie man seine Bewunderung den lange ver-
kannten gothischen Domen, von ihrer Gei-
sterartigkeit und Tiefsinuigkeit bezwungen,
wieder zuwendet, so zeigt sich die gleiche
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Erscheinung mehr und mehr auch wieder

in den Knltusformen der Kirche. Man fühlt
es wieder mehr, daß in ihnen ein Schatz

geborgen liegt, von dem alle Geschlechter

der Gläubigen zehren können, ohne ihn
je zu erschöpfen. Das war der Eindruck,
den diese erhabene Liturgie wohl allge-
mein gemacht hat.

Der erste Akt derselben bestand darin,
daß die päpstliche Bulle verlesen werden

mußte, kraft welcher der zu Weihende zum
Bischof ernannt ist, ein Aktenstück, dessen

Inhalt sich aus die Person des neuen

Bischofs und seine Beförderung zur bi-

schvflichen Würde bezog. Wir können da-

her an dieser Stelle füglich einige hicher

gehörende Notizen über die Persönlichkeit
deö Hochwst. Hrn. Weihbischofs beifügen.

Der Hochwst. H. I'. Caspar Willi wurde

am 2. Feb. 1823 zu Ems, Kt. Granbünden,
geboren, machte seine Studien mit glän-
zendem Erfolg an den Schulen von Chur,
Freiburg und Einsiedeln, und erwarb sich

sckon in seinen Studienjahren durch seinen

leutseligen und gesetzten Charakter die nn-
getheilte Liebe und Hochachtung seiner Mit-
schüler. Nachdem er in das Kloster Ein-
siedeln eingetreten, legte er daselbst am. 1.

Mai 1845 die h. OrdenSgelübde ab und

wurde am 11. Juni 1848 zum Priester
geweiht. Zuerst als Professor der Rhe-
tvrik, dann alö Präfekt des Internats hat
er sich in den Herzen seiner Schüler ein

unvergängliches Denkmal gesetzt und für
die Entwicklung der Schule sehr vieles bei-

getragen, wie er denn auch nachher, als er

1853 zum Pfarrer von Einsiedeln er-

nannt worden, an dem Gedeihen der An-
statt immer den lebhaftesten Antheil ge-

nommen hat. In seiner Stellung als

Pfarrer erwarb er sich gleich und in immer

steigendem Maße die allgemeinste Vereh-

rung seiner Gemeinde durch sein leutseliges
einnehmendes mit Umsicht und Hellem prak-
tischem Blick gepaartes Wesen, wie auch
in weitern Kreisen als Schulinspektor und

Erziehungsrath die Anerkennung der kau-

tonalen Behörden.
Wenn nun auch die päpstliche Bulle

auf die bisherigen Verdienste des Erwählten
Bezug genommen hat, so zeigt das eben

nur wie die Kirche überhaupt bei der Wahl
der Bischöfe mit großer Sorgfalt zu Werke

geht, und ist diese Verlesung der päpst-
lichen Bulle ein öffentlicher Beweis dafür.

Nach Verlesung der Bulle leistete so-

dann der Erwählte, in die Hände des Hochw.
Konsekrators und auf das hl. Evangelium
dem Papste und dessen rechtmäßigen Nach-
folgern den Eid der Treue und des

Gehorsams. War damit das große Prinzip
der Auctorität ausgesprochen das auch
den Bischof dem obersten Hirten der

Kirche in freudigem Gehorsam unterord-

net, so knüpfte die nun unmittelbar fol-
gende feierliche Ablegung des katholischen
Glaubensbekenntnisses daS Band der in-
nern kirchlichen Einheit und Gemeinschaft,
welches die Bischöfe und durch sie auch
alle Gläubigen des Erdkreises nmschlingt,
in dem Bekenntniß des einen geoffenbar-
ten Glaubens. Es war die feierlichste
Sanktion des Prinzips der Einheit, und
Einheit ist daS Siegel und Erkennungs-
zeichen der Wahrheit. Ja, eS ist ein wahr-
haft erhebendes Bild, das das katholische

EpiScvpat, durch diese beiden Bande unter
sich, und mit dem sichtbaren Mittelpunkt
der Kirche enge und fest verbunden dar-
bietet, und das in einer Zeit der Subjekti-
vität und Zerfahrenheit, wo alle mensch-

lichen Einrichtungen und Verhältnisse aus
ihren Fugen zu gehen drohen, wo absieht-
lieh darauf hin gearbeitet wird, alle so

nothwendigen Bande der Auctorität mehr
und mehr zu lockern und endlich gänzlich

zu zerreißen. Aber in dem bischöflichen
Weiheakte sind diese rettenden Prinzipien,
aller Zersetzung unzugänglich niedergelegt,
und durch sie schwebt die Kirche wie die

rettende Arche über der sozialen, politischen
und geistigen Sündfluth unserer Zeit. Und
wenn einst die trüben, wilden Wasser ab-
gelaufen, wird sie den wieder zur Vesin-
nung kommenden Völkern in ihnen die

Bedingungen einer neuen gedeihlichen Ent-
Wicklung anzubieten vermögen. Das ist
der tiefe, fruchtbare und unerschöpfliche Ge-
halt, den diese Ceremonien in sich bergen.

Doch wir sind bis jetzt erst über die die

eigentliche bischöfliche Weihe vorbereitenden
Ceremonien hinausgekommen, diese selbst

ist nach ihrem sakramentalen Charakter
in die heiligste Handlung des katholischen
Kultus, das hl. Meßopfer, verwobeu. Da-
her trat der Erwählte nun an den auf
der Epistelseite errichteten kleinen Neben-

altar, nur die hl. Messe zugleich mit dem

an den Hochaltar getretenen Konsekrator
zu beginnen. Jetzt erschallten auch in rei-
chen und reinen Akkorden die Klänge der

Festmesse. Sie war von Anselm Schu-
biger komponirt, theils voller Choral-, theils
vierstimmiger Sologesang mit Begleitung
der Orgel und stellenweise auch noch mit
Blechinstrumenten. Die gelungene Auf-
führung und der der Feier so ganz ange-
messene Charakter dieser Composition mach-
ten einen sehr günstigen Eindruck.

Nach der Epistel begann nun der eigent-
liche Akt der bischöflichen Weihe, der Ge-
bet, Händeauflcgung und Salbung mit
dem hl. Oele in sich faßte. Nachdem der

Hochwst. Konsekrator, am Altare auf
einem Throne sitzend, auf die Pflichten des

Bischofs hingewiesen, wurde die Allerhei-
ligeu-Lhtanei gesungen, während welcher
der zu Weihende an den Stufen des Al-

tares hingestreckt lag; dann folgte die

Händcanflegung durch den Konsekrator und
die assistirenden Prälaten, und unter Ab-
singung des Hymnus Veni orontor «!>>-

ritu» wurden Hände und Haupt des Er-
wählten mit dein hl. Oele gesalbt, damit,
wie das Pontifikale so schön sagt, die

Kraft des hl. Geistes sein Inneres er-

fülle und sein Acußereö umschirme, und

Alles, was er segnet, gesegnet, Alles, waS

er heiligt, geheiligt sei.

Diese Ceremonien find nun diejenigen
Handlungen des Weiheaktes, die schon durch
sich selbst ihren hohen Sinn ahnen lassen,
denen man ihren völlig sakramentalen Cha-
rakter recht eigentlich anfühlte, und die

daher auch den ergreifendsten Eindruck

machten. Sind sie doch nicht bloße Sym-
bole, sondern die eigentlichen Träger der

an sie geknüpften bischöflichen Weihe, die

sichtbaren Zeichen der in ihnen wirkenden

unsichtbaren Gnade. Sie drückten dem

Bischof seinen unauslöschlichen Charakter,
seine höchste Gewalt und Würde ein, und

von diesem Augenblicke an war er auS
einem erwählten Bischof zum wirklichen
Bischof geworren. Daher gab denn nun
auch der Konsekrator dein neuen Bischof
die äußern Abzeichen seiner Würde in die

Hand, den Stab, „die Stütze der mensch-

lichen Schwachheit, daS Sinnbild dcS

Hirtenamteö", dann den Ning, „das Zei-
chen des Glaubens, das Sinnbild der
Treue, damit er, geschmückt mit dein nn-
verfälschten Glauben, die Braut GotteS,
die hl. Kirche nämlich, unversehrt bewahre,"
endlich daö Buch des hl. Evangeliums.

So mit dem vollen bischöflichen Cha-
rakter bekleidet setzte nun auch der Neugc-
weihte auf demselben Altare das Opfer
des Neuen Bundes fort gemeinschaftlich
mit dem Konsekrator, brachte beim Offer-
torinm zwei Kerzen, zwei Brode und zwei
Gefäße mit Wein dar, und genoß dann
auch bei der Communion aus demselben

Kelche das heilige Sakrament. Mit dem

Schluß des hl. Opfers war auch der letzte

Akt der bischöflichen Weihe gekommen. Der
Konsekrator setzte den neuen Bischof die

Mitra, „den Helm der Stärke und des

Hüles", auf das Haupt, legte ihm die

Handschuhe an, und führte ihn dann unter
Begleitung des ersten Assistenten arcs den

vor dem Altare befindlichen. Thrvnsessel.
Dann stimmte er das lo venm an, wcl-
cheö von Männer - und Knabenstimmen
abwechselnd gesungen wurde. Darauf er-
hob sich der üeue Bischof von seinem Sitze,
und schritt nun, in Mitte der zwei hochwst.
Assistenten und im vollen bischöflichen
Schmucke, die Mitra auf dem Haupte, den

Stab in der linken und mit der Rechten
segn'end die Kirche hinunter, wo sich ans

seinem Wege alles zusammendrängte.

(Schluß f.)
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Aie Kaiholische Liturgie.
Begriff und Wichtigkeit, Gesetzgeber und

Verbindlichkeit derselben.

Schon mehrere Male sind in der ,Kir-
chenzeitnng' liturgische Fragen aufgestellt
und mit lebhafter Theilnahme besprochen

worden; ein Beweis, daß dieser Gegen-
stand den ehrw. Geistlichen und auch den

Gläubigen am Herzen liegt. Wenn die

Ansichten bisweilen nicht übereinstimmten»
so mochte daS wohl daher kommen, weil
man nicht immer den richtigen Begriff der

Liturgie vor Augen hatte, oder die kirch-
liche Gesetzgebung in diewm Fache nickt
hinlänglich kannte. R»r auö wahren Prä-
missen kann mau einen folgerechten wahren
Schluß ziehen; so muß man auch die

richtigen Grundsätze, die Hauptprinzipien
einer Wissenschaft, stets vor Augen habe»,
wenn man von derselben richtig sprechen

will. Es wird also der ehrw. Geistlich-
keit und allen wahrheitliebenden Lesern
der Kirchcnzeitung nur willkommen, ja
«n wahrer Dienst sein, daß der Begriff
und.die kirchlichen Grundsätze der katboli-
scheu Liturgie erörtert und dargelegt werden;
um so mehr, weil deren Kenntniß erfordert
Wird, um die allfalligen litnrgiscken Be-
stinnnuugeu deS zukünftigen ConeilS, welche
von einigen Korrespondenten in der Kirchen-
Zeitung in Aussicht gestellt werden, uns
denen gewiß >eder Katholik zum voraus
mit kindlicher Ehrfurcht sich unterzieht, ge-
hörig würdigen zu können.

I Begriff und Wichtigkeit d^r Liturgie.
Unter Liturgie versteht man die Art

und Weise, das hl. Meßopfer darzubringen,
die hl. Sakramente zu verwalten und den

Gottesdienst zu halten. Liturgie ist die
Form der äußern Gottcöverchrnng, und
mithin ein wesentlicher Bestandtheil der-
selben, weil ja kein Ding ohne seine Form
>u der Wirklichkeit besteht. Wenn auch
»icht alle liturgischen Botschaften zur
Wesenheit des Meßopfers und der Sakra-
Mente gehören oder zu deren Gültigkeit
erforderlich sind, so bilden sie dennoch alle
jenen äußern Gottesdienst, den wir nnserm
Schöpfer schuldig sind und den die Kirche
dem Allerhöchsten entrichten will; sie sind
olle, wie daS Kleid dem Menschen, zur
würdevolle» und heilsame» Verwaltung der

göttlichen Geheimnisse mehr oder weniger
nothwendig. Wie im bürgerlichen Leben

Giiadenspendungen, Preisanstheilungen:c.
Mit einer gewissen Feierlichkeit umgeben
zu werden Pflegen, um ihre Wichtigkeit
Zu erheben und ihren Eindruck zu vcr-
Mehren; so und mit weit mehr Grund
Müssen die erhabenen Geheimnisse Gottes

in belehrende Ceremonien eingehüllt, mit
sinnvollen Feierlichkeiten verwaltet werden,

um so ans den sinnlichen Menschen Ein-
druck zu machen, ihre Würde in seinen

Augen zu erheben, und ihm Ehrfurcht
gegen dieselben einzuflößen Wenn nun
die Liturgie dem Gottesdienste so wesent-

lich, und mit den erhabensten Geheimnis-
sen, den hl Sakramenten, so innig ver-
bundà ist, wer könnte ihre Wichtigkeit
mißkennen? wer dürfte ihre Vorschriften
die Rubriken geringschätzen und leichtfertig
übertreten, ohne sich gegen die Tugend
der Religion zu verfehlen?

Die Liturgie ist ferner eine lebendige

Vorstellung der geoffenbarten Wahrheiten,
der vornehmsten Geheimnisse unserer hl.
Religion; sie ist der sinnliche Ausdruck
und ein öffentliches Bekenntniß unseres

Glaubens Wie die Schrift ihren Sinn,
so haben die gottcSdienstlichen Ceremonien

ihre Bedeutung; sie sind ein offenes Buch,
worin wir die Rcligionswahrheitcn lernen,
und dann frei bekennen und gegen die

Angriffe der Jrrlehrer vertheidigen können.

Die Form deS Gebetes ist eine Regel des

Glaubens, sagte schon Eölcstin I. Deß-
wegen war es gewöhnlich der Jrrlehrer
erste Sorge, die katholische Liturgie zu
verfälschen und ihren Irrthümern anzu-
passen. Wenn also der wahre Glaube
theuer und heilig ist, der muß auch dessen

Ausdruck, die'kirchlichen Ceremonien, ach-

ten, schätzen und heilig halten; der wird
es auch einsehe», daß die Wächter deS

Glaubens den liturgischen Vorschriften,
diesem öffentlichen Glaubensbekenntnisse,

nicht weniger Aufmerksamkeit schenken als
der Presse: denn ein GlanbenSbekenntniß
ist immer gleich wichtig, geschehe es nun
mit Worten oder durch Zeichen: und wie

nur ein genaues ächt orthodoreö Lehrbuch
den Leser im wahren Glauben unterrichtet,
ebenso kann nur die genaue, nach den

Vorschriften der Kirche ausgeführte Litur-
gie dein Beol achter einen richtigen Bc-
griff von unsern erhabenen Religionsge-
Heimnissen geben.

Welch ein Gewicht der liebe Gott auf
die liturgischen Handlungen lege, hat er

schon im alten Bunde deutlich genug ge-
zeigt. Man kann sich wirklich deS Er-
staunens und der Bewunderung nicht er-
wehren, wenn man in der hl. Schrift,
besonders im Buche Levitikns liest, wie
Gott schon damals alle gottesdienstlichen
Verrichtungen und alle dazu gehörigen
Gerätschaften bis in die kleinsten Einzel-
Heiken bestimmte und verordnete; und wie

oft und wie dringend er mit Verheißung
der herrlichsten Belohnungen und unter
Androhung der furchtbarsten Strafen, be-

sonders im Buche Deuteronen» und im
3. und 4. Buche der Könige, die geniuc

Beobachtung seiner Ceremonien den Jsrac-
litcn einschärfte und zur strengen Pflicht
machte. Und doch waren die gottcsdienst-
lichen Funktionen, die Opfer der Juden
nur Schatten und Vorbilder deS weit er-
h'.bcncn Gottesdienstes, der unvergleichlich
kostbarern Hcilsmittel deS Ehristenthnms,
wie ja der alte Bund ein Vorbild des

weit vollkommener» neuen Bundes war.
Wie könnte cS nun dem lieben Gott gleich-

gültig sein, wie der ihm schuldige GotteS-
dienst abgehalten werde? wer könnte da

wähnen, JesuS Christus die ewige Weis-
heit habe die Art und Weise, die vor-
nchmsten Geheimnisse der christlichen Reli-
gion zu verwalten, der Willkühr, dem Gut-
dünken eines jeden überlassen, und keine

Vorsorge für die anständige, würdevolle,
wahrhaft heilsame AuSspendung seiner
Gnadenmittcl getroffen? — Wie an einem

irdischen Hose gewöhnlich ein genaues,
umständliches Ceremonial vorgeschrieben

ist, dem alle Hofbedicntcn auf daS pünkt-
lichste sich conformiren, und dem auch alle,
welche daselbst erscheinen wollen, sich un-
tcrziehen müssen, so und mit noch weit
mehr Grund fordert die göttliche Majc-
stät, daß ihre Diener, die Priester und
auch alle Gläubigen den ihr schuldigen
Gottesdienst nach den gegebene» Vorschrift
ten entrichten, und die hl. Geheimnisse
nach den bestimmten Gesetzen verwalten.

UeberdieS haben die kirchlichen Ecrcmo-
nien, auch jene, welche eben nicht zur
Wesenheit deS Meßopfers und der Sakra-
mente gehöien, immer beim lieben Gott
einen besondern Werth, eine große Wirk-
samkeit, weil sie Gebete und Handlungen
der Kirche sind. Mag auch der Mensch

unvollkommen, sündhaft und besonderer

Gebetserhörung unwürdig sein, so ist die

Kirche immer herrlich und mackellos, die

heilige und unbefleckte Braut Jesu Christi,
und vermag als solche ungemein viel bei

Gott. Gleich wie die Sakramente als
Handlungen Christi kraft der göttlichen
Einsetzung ex opero »perato ihre Wir-
kung hervorbringen, wofern der Empsän-
ger derselben kein Hinderniß in den Weg
legt, ebenso haben auch die liturgischen
Gebete und Acte, die Sakramentalien,
als Handlungen der Kirche, kraft der

kirchlichen Einsetzung ein großes Ansehen,
einen mächtige» Einfluß bei Gott ' Was
dürfen wir nickt vom lieben Gott crwar-
ten, wenn die Kirche, die reine Braut
Christi selber für uns betet. Aber als
Handlungen der Kirche kann man doch

nur jene ansehen, welche von der Kirche
eingesetzt sind, welche im Auftrage, nach
den« Willen, nach den Vorschriften der

Kirche ausgeführt werden. Es schaden

also sich und den Gläubigen jene, welcke

in ihren Verrichtungen aus die Vorschrift
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ten der Kirche keine Rücksicht nehmen,
oder eigenmächtig Funktionen vornehmen,
welche die Kirche nicht kennt oder sogar
verwirft. Nur wenn der Gesandte im
Namen und Auftrag seines Fürsten und

nach den erhaltenen Instruktionen handelt,
wird sein Act von seinem Herrn genehmi-

get werde^r und seine Kraft erhalten: eben

so werden die priesterlichen Funktionen nur
dann als Handlungen der Kirche dem

Herrn besonders gefallen, wenn sie nach
den Gesetzen, nach dem Willen der Kirche
geschehen. Wer das Gesagte recht über-

legt, wird sich wohl überzeugen, daß Li-
turgie und Rubriken nicht so gleichgültig,
kleinlichst unbedeutend seien, als man sich

hie und da einbildet, daß sie wie andere

theologische Fächer ihre Wichtigkeit haben,
und deßwegen auch die Aufmerksamkeit
jedes kirchlichen Priesters verdienen. Mag
es auch andere wichtige Gegenstände ge-

ben, welche den Eifer des Seelsorgers in
Anspruch nehmen, so gilt da der Aus-
sprach Christi: Iwe oportuit t'uooro ot
illu non omittore : die gewissenhafte Punkt-
liche Beobachtung der liturgischen Verord-

nnngen ist gewiß mit den andern Seel-
sorgcpflichten nicht unverträglich: im Ge-

gentheil, je genauer einer die katholische

Liturgie befolgt, desto fleißiger wird er

gewöhnlich auch seine übrigen Amtspflich-
ten erfüllen, und desto reichlicher werden

auch seine Verrichtungen von Gott geseg-

net werden.

II. Gesetzgeber der kathol. Liturgie.
Wenn nun die katholische Liturgie dem

Gottesdienste so wesentlich, mit dem wah-
reu Glauben so innig verbunden, Gott
und der Kirche so angelegen, und für
Priester und Gläubige so heilsam ist, so

lohnt es sich wohl der Mühe zu untersu-
chen, wem das Recht, die Vollmacht zu-
stehe, die Liturgie oder die gotteödienstli-
chen Ceremonien anzuordnen und vorzu-
schreiben. Dieses Recht kann nicht dem

veränderlichen Geschmack, der nnbeständi-

gen Willkühr eines jeden Kirchendieners
überlassen sein. Wie an einem Hofe der

Fürst seinen Hofstaat selber anordnet, wie
in einem Hanse der Hausherr selber be-

stimmt, wie er von seinen Untergebenen
bedient werden will, so konnte nur Goit
die Form des Gottesdienstes, die Art und
Weise, seine Geheimnisse zu verwalten,
festsetzen und den Menschen zur Pflicht
machen. Und das hat er auch gethan
nicht nur im alten Bunde, wie schon oben

gezeigt, sondern auch im Neuen Es ist
sicher, daß Christus die wesentlichen Be-
standtheilc der hl. Sakramente und des

hl. Meßopfers selber bezeichnet und ein-
gesetzt hat. Es läßt sich auch mit Grund
annehmen, daß er persönlich, besonders

nach seiner Auferstehung, als er vierzig
Tage hindurch den Aposteln er-
schien und vom Reiche Gottes re-
dcte, in welchen Tagen nach dem Zeug-
niß des hl. Papst Leo l. grv ße Sakra-,
mente eingesetzt, große Geheim-
nisse geoffenbart worden, seinen
lieben Züngern auch die wichtigern Cere-

monien, die Art und Weise gelehrt hat,
die hl. Geheimnisse zu verwalten. Und

was die fernern Ceremonien anbelangt,
ist gewiß, daß "Christus seine geistliche

Braut, die Kirche, besonders den Statt-
Halter ans Erden, den Papst beauftragt
habe, selbe festzusetzen. Der hl. Kirchen-
rath von Trient erklärt ja, in der Kirche
sei immer die Gewalt gewesen, in der

AuSspendung der Sakramente sulvs lllo-
ruin »udstuntia das anzuordnen oder

abzuändern, was sie je nach Umständen

zum Nutzen der Empfänger und zur
Verehrung der Sakramente für ersprieß-
lich erachtete. Diesem göttlichen Auftrage
zu Folge haben schon die Apostel und
dann die römischen Päpste zu allen Zei-
ten die gottesdienstlichcn Ceremonien an-
geordnet und überwacht. So wurde nach
dem Zeugniß des hl. Jsidor von Sevilla
schon vom hl. PetrnS die Ordnung der

Messe zuerst eingesetzt, und in der ganzen
abendländischen Kirche gleichförmig befolgt.
Den nämlichen Eifer für die Würde und
die Gleichförmigkeit des Gottesdienstes
zeigten auch die Nachfolger des hl. Pet-
rus: in der langen Reihe der Päpste,
welche sich durch Wissenschaft sowohl als
durch Heiligkeit auszeichneten, sind wenige

zu finden, die nicht auch liturgische Vor-
schriften erlassen oder eingeschärft, oder

Sondergewohnheiten, wenn sich deren ir-
gendwo Angeschlichen hatten, auf die all-
gemeine Einheit zurückgeführt haben. Wohl
zu beherzigen ist hier, was schon im
Jahre 416 Papst Jnnocenz l. an De-
centins, Bischof von Engnbium schrieb:
„Wenn die Priester des Herrn die kirchli-
„chen Einrichtungen nach den apostolischen

„Ueberlieferungen vollständig halten woll-
„ten, so würde keine Verschiedenheit, keine

„Abweichung im Gottesoienste und in den

„Weihnngen sich vorfinden. Wenn aber

„ein jeder das Recht sich anmaßt, nicht
„was überliefert worden, sondern waS gut
„scheint zu befolgen, so kommt es, daß

„an verschiedenen Orten und Kirchen die

„heiligen Handlungen verschieden gefeiert
„werden. Dies gereicht dem Volke zum
„Aergerniß, indem es nicht weiß, daß die

„alten Ueberlieferungen durch menschliche

„Vermesscnheit entstellt werden, und da-

„her meinen könnte, entweder die Kirchen
„seien nicht einig, oder die Apostel und

„die apostolischen Männer hätten wider-
„sprechende Verordnungen erlassen. Denn

„wer weiß es nicht, daß, was immer vom
„Apostelfürsten Pctrnö der römischen Kirche

„überliefert worden und bis jetzt immer

„gehalten wird, von allen soll beobachtet

„werden und daß nichts eigenmächtig dem-

„selben hinzugesetzt, und nichts fremdarti-
„ges eingeführt werden darf, zumal es

„bekannt ist, daß alle Kirchen deS Abend-

„landes durch den ehrwürdigen Apostel
„Petrus oder seine Nachfolger sind ge-

„stiftet worden, so folgt für sie die Ver-
„pslichtnng, sich nach den Gebräuchen

„Roms ihrer Stifterin zu richten, damit
„sie nicht durch Einführung fremdartiger
„Uebungen die Quelle ihrer Stiftungen
„zu verlieren scheinen." Aus diesem Schrei-
ben sehen wir, mit welchem Nachdruck die

Päpste schon in den ersten Jahrhunderten
die Einförmigkeit der gottesdienstlichen Vcr-
Achtungen und die genane Befolgung der

römischen Liturgie allen Kirchen des Abend-
landes empfahlen und einschärften. Da-
her sehen wir auch in jenen alten und in
den folgenden Zeiten nicht nur die Bi-
schöfe und die GlanbenSboten, sondern
auch fromme weltliche Fürsten sich au den

Papst wenden, um vorn apostolischen Stuhle
die liturgischen Vorschriften für ihre Län-
der zu erhalten, so daß ungeachtet der

damaligen Schwierigkeiten schon unter dem

hl. Papst Gregor Vll. im Abcndlande
wie im Glauben so auch im Gottesdienste
mit wenigen Ausnahmen völlige Einheil
herrschte.

Freilich war die Aufrechthaltnng dieser
vollkommenen Einförmigkeit im Mittelal-
ter nicht so leicht als jetzt: so erklärt es

sich auch, daß ungeachtet der Wachsamkeit
der Päpste hie und da wieder einige Son-
dergebräuche eingeführt wurden. Mer in
der neuern Zeit, wo einerseits die apvstoli-
scheu Traditionen in manchen Ländern
durch den großen Abfall entstellt oder in
Vergessenheit gerathen waren, und ander-
seit« die Buchdruckerknnst eine vollständige
Gleichförmigkeit ermöglichte, that es noth,
daß die Päpste eine noch größere Aus-
merksamkeit der Liturgie widmeten, und
das Recht der liturgischen Gesetzgebung

für die ganze Kirche sich vorbehielten. Und
das haben sie auch gethan. Nachdem der

hl. Kirchenrath von Trient über jeden,
„der da sagte^ die allgemein angenomme-
„neu und gutgeheißenen Ritus der ka-

„tholischen Kirche, welche in der feierlichen
„Verwaltung der Sakramente geübt zu
„werden Pflegen, könnten entweder verach-
„tet, oder ohne Sünde von den Priestern
„nach Belieben weggelassen, oder durch je-

„den Oberhirten in andere neue Gebräuche
„vertauscht werden," den Kirchenbann aus-
gesprochen, haben die Päpste allen Fleiß
angewendet, um diese allgemein angenomme-
um Ritus der katholischen Kirche genau
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zu bestimmen, und haben selbe auf die

ganze abendländische Kirche ausgedehnt.
So hat der hl. Papst PiuS V. schon

Anno 1568 das römische Brevier, nnd
zwei Jahre darauf, Anno 1579, das rö-
mische Meßbuch, nachdem beide durch die

erfahrensten Gelehrten auf das fleißigste
durchgesehen und von allfälligen Mängeln
ausgebessert worden, herausgegeben, nnd
für die ganze lateinische Kirche, mit Aus-
nähme jener Orden und Diöcesen, welche
schon seit zweihundert Jahren vor ihm
eine eigene gutgeheißene Liturgie hatten,
vorgeschrieben. Ebenso hat Papst Clc-
mens VIII. Anno 1596 daö römische

Pontifical für die bischöflichen Funktionen
und vier Jahre nachher, Anno 1699, das
Ceremonial der Bischöfe für den feierlichen
Gottesdienst ausgegeben und der ganzen
Kirche verordnet. Auf gleiche Weise hat
Papst Paul V. Anno 1614 das römische

Ritual für die Verwaltung der hl. Sakra-
mente und andere priesterliche Funktionen
auf das sorgfältigste verfassen lassen, nnd
allen Seelsorgern auf das dringendste an-
empfohlen. Da aber auch die weisesten

Gesetze ihren Zweck nicht erreiche», wenn

nicht eine mit der nöthigen Vollmacht ans-

gerüstete Behörde deren Beobachtung be-

treibt und überwacht, Angeschlichene Miß-
bräuche beseitiget und vorkommende Zwei-
fel entscheidet, so hat Papst Sirtus V.
schon Anr.o 1588 die III-
tunm eingesetzt, um im Namen und durch
das Ansehen des Papstes immerfort und
überall für die Reinerhaltnng deö Cultuö
zu wachen, „und zu sorgen, daß die alten

„heiligen Ritus in allen Kirchen Roms

„und des Erdkr.ises in den Messen, in
„den Aemtern, in der Spendung der Sakra-
„mente und dem übrige» Gottesdienste

„von Jedermann fleißig beobachtet, und
„die Ceremonien, wenn sie außer Uebung
„gekommen, wieder eingeführt, wenn sie

„entstellt worden, wieder verbessert wer-
„d.n." Nicht weniger Eifer für Auf-
wchthaltnng der liturgischen Einheit, für
Einschärfung der römischen Vorschriften,
haben die folgenden Päpste, besonders Bene-

diktXIII., Bencdikt XIV. und vorzüg-
(ich der gegenwärtige glorreich regierende
Pius IX. an den Tag gelegt.

Wenn also die liturgische Gesetzgebung
nun nach der gegenwärtigen Kirchendis-
ziplin dem hl. Stuhle gehört, dem doch

gewiß alle Katholiken, Geistliche und Laien,
Gehorsam schulden; wenn es unter Strafe
dss Kirchenbannes verboten ist zu sagen,
die allgemeinen liturgischen Vorschriften
Minen ohne Sünde unterlassen oder von
irgend einem Oberhirten eigenmächtig ab-
geändert werden, so darf die römische Li-
iurgie, d. h. die von den Päpsten für die

ganze Kirche vorgeschriebenen Ritus, nicht

als etwas willkürliches, über dessen Annahme
oder Verwerfung man sich frei anszuspre-
chen habe, nicht als etwas Fremdes, von
dem man höchstens nur so eine geschicht-

liche Kenntniß nehmen könnte, angesehen

werden: ne,n, wie der römische Papst das

Oberhaupt der katholischen Kirche, wie
der römische Glaube der Glaube aller
Katholiken, ebenso ist die römische Litur-
gie in der Regel die Liturgie des ganzen
katholischen Abendlandes. Und das soll
uns gar nicht verwundern. Die römische

Kirche ist ja die Mutter und Lehrerin
aller Kirchen, sie ist insbesondere die Stif-
terin der Kirchen des Abendlandes: nun
aber pflegen doch die Töchter die Sprache
ihrer Mutter zu reden; mithin sollen auch
die Kirchen des Abendlandes nicht nur in
allen amtlichen liturgischen Functionen,
die Sprache der römischen Kirche, d. h.
die lateinische, gebrauchen, sondern auch
die gleichen Ritus, die ja auch eine Zei-
chensprache sind, befolgen. Die römische

Kirche ist die apostolische Kirche des Abend-

landes; in ihr hat der Apostelfürst die

apostolischen Ueberlieferungen hinterlegt;
sie ist nie von einem Irrthume befleckt
worden: wo sollen wir also die aposto-
tischen Traditionen aufsuchen, wo können

wir sie reiner, unverfälschter antreffen als
in der römischen Kirche? — Die Litur-
gie ist der sinnliche Ausdruck der Glau-
bens- und Sittenlehre. Wer kann aber
diesen Ausdruck genauer bestimmen und
sicherer angeben als eben der heil. Stuhl,
dem die Unfehlbarkeit in Glaubens- und

Sittenlehren verheißen ist: wie weit zu-
verlässigcr und daher tröstlicher sind also
die Ritus der römischen Liturgie, als auch
die schönsten Ceremonien der Partikular-
Kirchen, wenn sie der Gutheißung des hl.
Stuhles entbehren? — Die Liturgie ist
ein kräftiges Band der Einigkeit der Kirchen.
Der Einheit der griechisch - melchitischen
Liturgie ist es wohl zuzuschreiben, daß die

getrennten orientalischen Kirchen griechischen

Ritus, die Patriarchate von Alexandrie»,
Antiochia, Jerusalem und Konstantinopel
noch einige Gemeinschaft unter einander
und daher Einheit des Glaubens bewah-
ren. Hätten diese unglücklich getrennten
Kirchen des Orients die römische Liturgie
besessen, sie wären wahrscheinlich noch ka-

tholisch. Die römische Liturgie soll unö
also auch als Band mit dem heiligen
Stuhle, dem unerschütterlichen Fundamente
und Mittelpunkt der wahren Kirche be-

sonders theuer sein: wir werden um so

sicherer vom Untergang bewahrt werden
je fester wir uns an den unbeweglichen
Felsen Petri anklammern. — Die römische

Liturgie hat ihren festen, dauerhaften Be-
stand. Während die Partikular-Liturgien
von Diözese zu Diözese verschieden sind, oft

aller sichern umständlichen Vorschriften
entbehren, von jedem Oberhirten wieder

geändert werden können und so dem be-

ständigen Wechsel unterliegen; während die

Solidergewohnheiten von Pfarrei zu Pfar-
rei abstechen, und oft nur auf dem sub-

jektiven Ermessen eines Ortspfarrers, oder

vielleicht nur auf dem Eigensinn eines

McßnerS, oder sogar nur auf dem einmal
sich angewöhnten Schlendrian beruhen,
und so ein Bild der Zersplitterung in der

Kirche darbieten; da hat die römische Li-
turgie ihre bestimmten, ausführlichen Ge-
setze, ist über jede Willkür der Kirchen-
diener erhoben, ist daher überall dieselbe,
bleibt sich beständig gleich und gibt uns
so ein schönes Bild der Einheit und Un-
Veränderlichkeit der katholischen Kirche.

Ihre Vorschriften, die Rubriken, stammen
von den ältesten Zeiten her, und wie sie

vor dreihundert Jahren vom hl. Pins V.
und Paul V. festgesetzt worden, so beste-

hen sie noch heute in voller Kraft: nur
wenn im Verlauf der Zeiten etwa Zwei-
fel anfstoßen oder neue Bestimmungen
nothwendig werden, so werden neue Ge-
setze oder Entscheidungen den schon beste-

henden beigefügt. Und mit welcher Sorg-
fält geht da die römische Kirche zu Werke:
sie unterhält nicht nur einen beständigen
aus den erfahrensten Fachkennern zusam-
mengesetzten Rath, um die gotteödienst-
lichen Funktionen zu überwachen, sondern
sie wendet auch auf die liturgischen Fra-
gen den größten Fleiß an, prüft alle ein-
schlägigcn Urkunden, nnd gibt oft erst nach
jahrelangen Untersuchungen einen gültigen
Entscheid. Wo könnte man eine zuver-
lässigere, vertrauenswürdigere Gesetzgebung

antreffen?

III. Verbindlichkeit der katholischen

Litnrgie.
Hätten wir also zwischen der römi-

scheu und irgend einer Partikular-Liturgie
zu wählen, so müßten diese und noch

mehrere andere Gründe für die römische
entscheiden. Wäre es nicht eine ziemliche
Anmaßung, ein verwerflicher Eigendünkel,
sich in Sachen des Cultus weiser zu dün-
ken als das Oberhaupt der Kirche, der

vom hl. Geist erleuchtete römische Papst!
Doch diese Wahl steht uns nicht frei; in
der katholischen Kirche muß die Subjekti-
vität vor der objektiven Autorität zurück-
treten. Es bestehen in Bezug auf Litur-
gie positive Gesetze, denen jeder Katholik,
besonders jeder Diener der Kirche Gehör-
sam schuldig ist. Man braucht nur die

verschiedenen Bullen und Constitntioncn
der Päpste an der Spitze der liturgischen
Bücher einzusehen, um sich davon zu über-

zeugen. Diese Bücher sind vorzüglich daS

römische Brevier, das römische Meßbuch,
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das Pontifical und das Ceremonial der

Bischöfe, daS römische Ritual und das
Memoriale Rituum für die kleinern Psarr-
kirchen und endlich die Decretensammlung
der Rituscongregation. — ES scheint ganz
überflüssig, hier die strenge Verbindlichkeit
des römischen Breviers nnd Meßbuchs
darzuthun; dieselbe wird wohl von Nie-
manden in Abrede gestellt und da alle
Geistlichen diese Bücher täglich zur Hand
nehmen, mögen sie selber in den Bullen
des ht. PiuS V. an der Spitze derselben

lesen, mit welchem Nachdruck dieser hl,
Papst allen Geistlichen des ganzen Erd-
kreises hunter dem oben besagten Vorbe-
halte) auf alle künstigen Zeiten das rö-
mische Brevier und Meßbuch mit allen
seinen Theilen, Einrichtungen und Rub-
riken zur Pflicht gemacht hat. — Das
nämliche gilt auch vom römischen Ponti-
fical und vom Ceremonial der Bischöfe. —
Was das römische Ritual anbelangt,
wurde neulich in der Kirchen-Ztg. Nr. 36
behauptet, es sei nicht so präceptiv für
die katholische Welt wie das Missale. Es
ist wahr, daß der Papst Paul V. in sei-

ner Bulle für die Ausgabe desselben sich

tincö etwas mildern Ausdrucks llartsmnr
bedient. Doch wer die genannte Bulle
genauer erwägt, wird deren präceptive
Krajt leicht einsehen. In derselben er-
klärt der Papst, daß das römische Ritual
mit der größten Sorgfalt, niit Benutzung
der verschiedenen alten Ritualien verfaßt,
die allgemein a n gen o m m enen
und gutgeheißenen RituS der
katholischen Kirche gehörig
geordnet enthalte. Nun aber ist
es nach dem Concilium von Trient ein
Glaubenssatz, daß die allgemein angenom-
mcncn und gutgeheißenen Ritus der ka-

tholischen Kirche weder verachtet, noch von
den Spendern ohne Sünde unterlassen,
noch durch irgend einen Oberhirten in an-
derc neue Gebräuche vertauscht werden

dürfen: also folgt von selbst, daß auch

das römische Ritual oder die in demsel-
ben enthaltenen Rubriken und GebetSfor-
meln weder verachtet noch weggelassen,

noch abgeändert werden können, oder daß

sie überall verbindlich sind. Deswegen,
in Boraussetzung deren Verbindlichkeit, be-

gnügt sich der Papst, alle Oberhirten und

Seelsorger >c. aller Orte im Herrn
z n e r m a h n e u daß sie als
Kinder der römischen Kirche
in Zukunft das von ihr, der Mutter und

Lelsterin aller Kirchen, verordnete
Ritual gebrauchen, und was die

katholische Kirche festgesetzt, u „verletzt
befolgen. Ist eine solche Ermahnung
von Seite eines Papstes nicht einem

förmlichen Befehle gleich? Diese Ansicht
Wird auch durch den römischen Inder be-

stärkt: er verbietet nämlich in seinen all-
gemeinen Regeln unter anderm alle
kirchlichen B e n c d i k t i o n e n (die
nicht im römischen Ritual enthalten sind)
und alle Zusätze zu m r ö m i sche n

Ritual P a u l s V., es sei denn, daß

sie (Benediktionen und Zusätze) von der

Rituscongregation seien gutgeheißen wor-
den. Ein solches Verbot stellt wohl das

Ansehen und die Unverletzbarkeit des rö-
mischen Rituals in ein Helles Licht. Des-
gleichen pflegt auch die Rituscongregation,
so oft sich der Anlaß dazu darbietet, ein-

fach auf das römische Ritual als gesetz-

kräftige Norm zu verweisen und dessen

Befolgung einzuschärfen: so gab sie am
7. Sept. 1850 auf eine Anfrage von
TroyeS die Erklärung: die Gesetze
des römischen Rituals ver-
binden die g e s a m mte Kirche;
so erfolgte am 10. Jan. 1852 auf eine

Anfrage von ManS die Entscheidung, daß
das römische Ritual eine verpflichtende
Norm sei, von welcher der Bischof abzu-
weichen keineswegs befugt ist. Wer dürfte
nach solchen Erklärungen der obersten Ge-
setzgeberin der Liturgie an der Verbindlich-
keit dcS römischen Rituals noch zweifeln?
— Ein kostbarer Leitfaden für einige
gottesdienstliche Functionen ist auch das
Memoriale Rituum, welches Papst Be-
nedict Xlll. für die kleinern Pfarrkirchen
verfassen ließ und das in der neuesten

Ausgabe des römischen Rituals in den

.4>>pencim aufgenommen wurde.
Hier mochte die Erinnerung am Platze

sein, daß nach den päpstlichen Constitu-
tionen und nach den Verordnungen der

Rituscongregation alle liturgischen Bücher,
Breviere, Missalien, Ritualien w., welche

außerhalb Rom gedruckt werden, die -Vp-
peobiiti» Vi-iliiwii'ü des Druckortes, d.h.
die bischöfliche Bescheinigung, daß diese

neue Ausgabe dem römischen Original-
Eremplar ganz gleichlautend sei, an der

Spitze tragen müssen, um veröffentlicht
und zu kirchlichen Funktionen gebraucht
werden zu können. Doch werden jene

Ausgaben, welche vor der Constitution
Urban VtlI. und vor dein allgemeinen
Decret der Rituscongregation vom 26.
April 183-1 ohne die besagte Approbation
erschienen sind, geduldet, wenn das Ordi-
nariat nach einer sorgfältigen Vergleichung
ihre völlige Concorda»', mit dem römi-
schen Eremplar erklärt hat.

Ein sehr großes Gewicht haben ferner
die Beschlüsse und Entscheidungen der rö-
mischen Congregationeu, weil sie vom
Papste bestellt und mit der gehörigen Voll-
macht ausgerüstet sind, um in seinem Na-
men und Auftrage die kirchlichen Auge-
legenheiten der ganzen Christenheit zu be-

sorgen. Namentlich, ist die RituScongre-

gation die höchste Gesetzgeberin in litur-
gischen Sachen; ihre Bestimmung, ihre
Gerichtsbarkeit über den ganzen Erdkreis
ist schon in ihrer Stiftung, wie oben gc-
sagt, festgesetzt worden; ihre Autorität
innerhlb ihrem Bereiche, ist die nämliche
wie die des Papstes selber, weil sie da

seine Stelle vertritt und in seinem Na-
men und durch sein Ansehen handelt; ihre
Beschlüsse und Antworten haben, wie der

glorreich regierende PiuS IX. schon in
den ersten Tagen seines Pontifikats am
17. Juli 1846 erklärte, daS nämliche
Ansehe», als wenn sie vom Papste selber
kämen. Wenn nun alle Katholiken in
geistlichen Dingen dem Papste kindlichen
Gehorsam schuldig sind, so folgt wohl
von selbst, daß auch die Beschlüsse und

Entscheidungen der Rituscongregation im
Gewissen verpflichten. Diese obligatorische
Kraft haben besonders die allgemeinen
Décrété, die als neue Gesetze für die ganze
Welt lst'tzi et Odi erlassen werden; dann

jene Antworten, welche eine schon obliga-
torische Rubrik erklären, weil die authen-
tische, d. h. vom Gesetzgeber selbst erlas-
sene Interpretation eines Gesetzes nach

allen Rechtsgrundsätzen ganz dieselbe Au-
torität hat, wie daS Gesetz selbst; dann

auch jene Entscheidungen, die ihren. In-
halte nach allgemein, und in einer vcr-
kindlichen Form verfaßt sind; nicht aber
jene Antworten, welche nur besondere

Kirchen- oder Ortsverhaltnisse angehen,
oder nur eine besondere Dispens oder

Gnade gewähren. Sobald also ein Geist-
licher von einem obligatorischen Décrété
der Rituscongregation eine sichere zweifel-
lose Kenntniß erhalten hat, so ist er ihm
Achtung und Gehorsam sckuldig wie einem

Befehle des Papstes.
Die Verbindlichkeit der katholischen Li-

tnrgie wird noch besonders durch folgen-
den Beschluß des römischen Conciliums
von Anno 1725 unter Papst Benedict

XIII. ausgesprochen: „Wir wollen", er-
klären die mit dem Papst versammelten
Bischöfe, „und befehlen Allen, daß in der

„Verwaltung der Sakramente, in der

„Feier der Messen und der göttlichen Aem-

„ter und in den andern kirchlichen Funk-
„tionen nicht willkürlich ersonnene und

„wid:, rechtlich eingeführte, sondern die

„allgemein angenommeneu und gutgeheiße-

„ncn RituS der katholischen Kirche, welche

„anch in den kleinsten Dingen gar nicht
„ohne Sünde vernachlässiget, weggelassen
„oder verändert werden könncu, mit be-

„sondern, Fleiße beobachtet werden. Deß-
„wegen gebieten wir den Bischöfen nach-

„drücklich, daß sie in den Säkular- und

„Regulär - Kirchen alles Widerstreitende,
„was gegen die Rubriken dcS Meßbuchs,
„Breviers nnd Rituals sich eingeschlichcn



„hätte,- als abscheuliche Mißbräuche ver-
„bieten und gänzlich zu entfernen sich be-
„streben." Dieses vom Papste und den

versammelten Bischöfen mit cinmüthiger
Zustimmung gefaßte Decrct muß dcmge-
>näß und der universellen Tragweite seines
Inhaltes wegen, als ein allgemeines Kir-
chen-Gesetz angesehen werden. ES darf
uns also nicht verwundern, wenn der ge.
Zehrte Papst Benedict XIV. versichert,
ed sei die allgemeine Meinung Aller, daß
^>e Rubriken präeeptivc Gesetze sind und
u» Gewissen verpflichten, so soll auch je-
der Geistliche dieselben hinlänglich kennen
kernen, um mit Anstand und nach den

Forschriften der Kirche stine gottesdlenst-
kichen Funktionen verrichten zn können:
denn wer den Zweck will, muß auch die

geeigneten Mittel anwenden. Wie genau
werden z. B. die Soldaten im Waffen-
dienst instrnirt, wie pünktlich werden die

Waffenübungcn ausgeführt: wäre es denn
zu viel verlangt, daß auch die Diener der
Kirche ihre Amtöverrichtungen gehörig ken-

uen, daß auch die erhabensten Handln»-
gen, der Gottesdienst, genau nach den

Vorschriften der Kirche vollzogen werden?
Welche Wichtigkeit der hl. Stuhl dem
Studium der Liturgie beilege, zeigt die

lustructio 8. LonxrkAatlonis Loncilii
pro Ilpiscopis kte. supcr mocko cmili-
uikncki rclationes suarum ocelesiarum.
-UN derselben wird unter anderem 8 IIk
chroz elcnum smcàrem blr. XIV ge-
tragt: /V» llabcantur conl'srentiw tlloo-
iox!«- wornlis son easuum c<i»seic»-

et etiain saerornm rituum, et o>uot
^leibus Ilabcantiir, et gui illis later-
^int, et gniuam prokeetus ex illis I>a-
deatur. Das Studium der Liturgie
wird dem der Moral gleichgestellt; und
wenn in den Konferenzen auch andere
theologische Fächer behandelt werden, was
belobt wird, so -sollen doch die Moral-

N5

und Liturgie-Abhandlungen nie fehlen:
ckummocko ckiseeptstiones cke ckiseipli-
nis moralibus et lituixicis non ckesint,

gulnimo prweisiiinm sibi vinckleent

partem. file Visitations savrorum
Timinurn: vol. I, psp:. 478 ste.)

Da die Rubriken kirchliche Gesetze sind

und im Gewissen verbinden, so wird auch

jeder Geistliche als Diener der Kirche, es

als eine Gewissenösache ansehen, selbe ge-

nan zu beobachten. Um indessen jedem

Mißverständnisse, jeder Uebertreibung zu-
vorzukommen, diene hier die Bemerkung,
die sich schon von seist versteht. Wenn
die Rubriken als schwer, «ub mortali
verpflichtend genannt werden, s» wird dpch

nicht behauptet, daß jede Uebertretnng
eine Todsünde sei. Wie bei den übrigen
Geboten der Kirche und selbst bei den

Geboten Gottes, obwohl sie schwer sub
morlali verpflichten, oft die Geringfügig-
keit des Gegenstandes von einer Todsünde

entschuldiget, so gilt das natürlich auch

bei den liturgischen Vorschriften. Wie es

bei andern Geboten cause excusantes
gibt, wie hie und da unverschuldete Ver-
gcssenheit oder eine Unmöglichkeit zc. von
jeder Sünde entschuldigt, so ist das auch

häufig bei den liturgischen Gesetzen der

Fall. Wenn z. B. die Befolgung einer

liturgischen Vorschrift oder die Beseitigung
eines eingeführten Mißbrauches beim Volke

Aergerniß oder Murren erregen sollte, so

ist es gewiß nicht die Meinung der Kirche,
daß man durch zn schroffe und unkluge
Durchsetzung ihrer weisen Verordnungen,
den frommen Sinn der Gläubigen belei-

dige: aber sie will, und das fordert die

immer bestehende Verbindlichkeit des Ge-

setzes, daß die Geistlichen durch weise Be-
lehrung des Volkes die Gefahr des Aer-
gewisses beseitigen, und nach und nach der

kirchlichen Vorschrift Eingang verschaffen.
Handelt eS sich um einen allgemein herrschen»

den Sondergebrauch contra rubricas, so ist

es einem einzelnen untergeordneten Geist-
lichen meistens unmöglich denselben eigen-

mächtig abzuändern; er muß ihn also mit
gutem Gewissen fortsetzen, bis die Ober-
Hirten den geeigneten Zeitpunkt finden, um
ihn allgemein abzustell.u, oder ihn vom
hl. Stuhle gutheißen lassen. Jedenfalls
soll ein kirchlich gesinnter Geistlicher den

liturgischen Vorschriften immer gebührende

Achtung zollen, und sie nicht nur pünkt-
lich, aber auch willig und freudig befol-

gen, wo und so viel es ihm möglich ist,
wo und so oft es ohne Aufsehen und An«

stoß geschehen kann; aber auch im letztem
Falle soll er die kirchliche Verordnung im-
mer im Auge haben und derselben Rech-

nung tragen, und mit Klugheit auf ihre
völlige Beobachtung einlenken, so viel er
kann.

Wenn auch einige Theologen zwischen

rubricas prwceptivss und ckirectivas
^ unterscheiden, so sind sie nicht einig, welche
Rubriken bloß direktive seien und was
darunter zu verstehen sei: denn wo der

Gesetzgeber nicht unterscheidet, kann auch
der Untergebene nicht wohl unterscheiden.
Doch abgesehen von dem, ist jeder wahr-
haft kirchlich gesinnte Priester in seinem

Thun und Lassen genugsam bestimmt, wenn
er weiß, welches der Wille oder die Di-
rektive der Kirche ist. Dieser folgt er
willig, ohne erst, man möchte sagen nach

Miethlingsart, die Strenge der Verpflich-
tung zu untersuchen und nur da der Kirche
zu folgen, wo die Strafe oder Drohung
ihn treibt. Wer sich durch die Gesetze
der Kirche oder durch ihren anerkannten
Willen leiten läßt, geht niemals fehl und
ist, wo es sich um gotteödienstliche Acte
handelt, allzeit sicher, daß sein Cultus dem

Herrn gefallen werde.

F. X. Piller.
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